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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie hatten einen guten 
Start ins neue Jahr. Auch in diesem 
Jahr werden wir uns weiter intensiv 
mit dem Thema Corona-Pandemie 
auseinandersetzen müssen. Die 
Pandemie begleitet uns nun schon 
seit zwei Jahren. Und doch stellt 
sie uns vor immer neue Herausfor-
derungen. Im Herbst vergangenen 
Jahres haben wir mit großer Sorge 
auf die Situation in den Kranken-

häusern geblickt und in den Nachrichten sehen müssen, 
wie Corona-Patienten aufgrund von Kapazitätsengpässen 
in andere Krankenhäuser verlegt werden mussten. Dann 
erreichte uns die Nachricht aus Südafrika, dass es eine 
neue Virusvariante namens Omikron gebe, die derart an-
steckend sei, dass sie innerhalb von Wochen nicht nur die 
Delta-Variante verdrängen, sondern auch zu einem mas-
siven Anstieg der Inzidenzzahlen führen werde. Während 
ich diese Zeilen schreibe, haben wir Inzidenzzahlen von 
1.800 und mehr erreicht. Wir sehen, dass die Situation in 
den Krankenhäusern dennoch stabil ist – hoffen wir, dass 
es so bleibt. Trotzdem muss sich der Gesetzgeber für die-
sen Fall vorbereiten. Vor diesem Hintergrund ist die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 
2021 von hoher Bedeutung (S. 19 ff.). Das Bundesverfas-
sungsgericht stellte fest, dass der Gesetzgeber bislang 
keine Vorkehrungen getroffen habe, damit im möglichen 
Fall einer Triage-Situation tatsächlich niemand wegen ei-
ner Behinderung benachteiligt wird. Das Gericht forderte 
den Gesetzgeber auf, unverzüglich geeignete Vorkehrun-
gen für den hinreichend wirksamen Schutz vor einer sol-
chen möglichen Benachteiligung zu treffen. Der bvkm hat 
diese Entscheidung selbstverständlich begrüßt und wird 
die konkrete Ausgestaltung kritisch im Auge behalten. 
Gleiches gilt auch für die Impfpflicht (S. 17). Ende des ver-
gangenen Jahres hat der Gesetzgeber eine einrichtungs-
bezogene – oder besser bereichsbezogene – Impfpflicht 
eingeführt, die ab 15. März 2022 gelten wird. Gleichzei-
tig scheint aber die angekündigte allgemeine Impfpflicht 
immer unwahrscheinlicher. Dies führt zu zahlreichen offe-
nen Fragen und Sorgen, die wir als bvkm bereits in Berlin 
adressiert haben. Einfache Antworten gibt es hier leider 

nicht und die Meinungen gehen weit auseinander. Die An-
kündigung von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Sö-
der, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zunächst nicht 
durchzuführen, verdeutlicht dies. Wir halten die Situation 
weiter im Blick. 
Neben Corona stellten die Regierungsbildung und der 
neue Koalitionsvertrag einen weiteren Schwerpunkt dar. 
Wir haben den Koalitionsvertrag sorgfältig ausgewertet 
und Handlungsfelder analysiert (S. 7 ff.). Der bvkm sieht in 
vielen Punkten seine – zur Bundestagswahl erhobenen – 
Forderungen nach einer Umsetzung von Inklusion und Teil-
habe von Menschen mit Behinderung sowie der inklusiven 
Kinder- und Jugendhilfe aufgegriffen und berücksichtigt. 
Manche Forderungen bleiben weiterhin offen, wie z. B. 
die Abschaffung des § 43a SGB XI und die Streichung des 
„Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung“ als Zugangsvoraussetzung für die WfbM. All diese 
Themen werden wir in der neuen Legislaturperiode inten-
siv begleiten und uns auch weiterhin für die Anliegen von 
Menschen mit Behinderung und ihren Familien stark ma-
chen. Wir haben direkt zu Beginn des Jahres die Gelegen-
heit genutzt und einige Themen in unseren Anschreiben 
an die neuen Hausleitungen des Bundesministeriums für 
Gesundheit und des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend platziert (S. 13 ff.). 
In dieser Ausgabe von bvkm.aktuell finden Sie außerdem 
Neuigkeiten der Aktion Mensch, den Wahlaufruf zur Bun-
desfrauenvertretung und verschiedene Veranstaltungs-
hinweise. Besonders möchte ich Sie auf eine Abfrage 
aufmerksam machen, die wir derzeit unter unseren Mit-
gliedern zum Thema SGB VIII und Inklusive Lösung durch-
führen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung. 

Zuletzt bitte ich Sie, sich schon jetzt das Wochenende 
17./18. September 2022 vorzumerken, an dem unser Fach-
tag und unsere Mitgliederversammlung in Berlin stattfin-
den werden. 

Bleiben Sie gesund und optimistisch. 

Herzliche Grüße  
Ihre 

Dr. Janina Jänsch



SAVE THE DATE
 

Fachtagung und Mitgliederversammlung  
des bvkm

am 17. und 18. September 2022
in Berlin*

 

Weitere Informationen folgen demnächst. 
Schauen Sie regelmäßig unter „Veranstaltungen“ auf www.bvkm.de 

*Ein begrenztes Zimmerkontingent ist 
über den bvkm verfügbar.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landes- und Ortsverbände des bvkm, 
der bvkm aktualisiert stetig sein Mitgliederverzeichnis. Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn 
sich in Ihrem Verein, Ihrer Gruppe oder Initiative etwas geändert haben sollte! Vielen Dank. 

Name der Mitgliedsorganisation: .........................................................................................................

Anschrift: ...........................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ...........................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ..........................................................

(allgemeine) E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihrer Organisation/Einrichtung nicht wiederfinden:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an:
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf   oder per Fax an: 0211/64004-20

Angebot bitte ankreuzen:
q Frühförderung
q Sozialpädiatrisches Zentrum
q Elterntreff
q Ergotherapie
q Krankengymnastik
q Logopädie
q Reittherapie
q Therapeutisches Schwimmen
q Unterstützte Kommunikation
q Kindertagesstätte
q Schulvorbereitende Einrichtung
q Pflegedienst
q Ambulante Dienste
q Förderschule
q Integrative Schule
q Internat
q Kinderheim
q Beratung

q Testamentberatung/-vollstreckung
q Betreuungsverein
q Familienunterstützender Dienst
q Müttertreff/Müttergruppe
q Schullandheim
q Bildung/Kultur
q Ferieneinrichtung
q Freizeitangebote
q Jugendclub/Jugendtreff
q Fahrdienst
q Sport
q Wohneinrichtung
q Betreutes Wohnen
q Kurzzeitpflege
q Behindertengerechte Wohnungen
q Berufsbildungswerk
q Tagesförderstätte
q Werkstätte (WfbM)
q Integrationsfachdienst/-unternehmen

Ihr Eintrag im Verzeichnis der 
bvkm-Mitgliedsorganisationen
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Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstaltungen?
Bestellen Sie einfach per Fax (0211/64004-20) oder per Mail an versand@bvkm.de

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (auch div. Übersetzungen)  ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Vererben zugunsten behinderter Menschen      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Der Erbfall – Was ist zu tun?       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

18 werden           ____ Stück (kostenlos, KP*)

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen    ____ Stück (kostenlos)

Steuermerkblatt         ____ Stück (kostenlos)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII  ____ Stück (kostenlos)

DAS BAND – Zeitschrift des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

MiMMi – MitmachMädchenmagazinMittendrin     ____ Stück (kostenlos)

Fritz und Frida – Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung   ____ Stück (kostenlos)

Informationsbroschüre des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

Leitbild des bvkm         ____ Stück (kostenlos)

Verlagsprogramm         ____ Stück (kostenlos)

*Versandkostenpauschale

q Mitglied im bvkm  q nicht Mitglied im bvkm

bvkm-Materialien: Bestellschein

Wichtig! 
Bitte unbedingt ausfüllen // Bestellmöglichkeit bvkm.aktuell

q Ich möchte bvkm.aktuell weiterhin in der Druckversion geliefert bekommen 

q Ich möchte bvkm.aktuell zukünftig nur noch per E-Mail geschickt bekommen  

(Bitte die E-Mail-Adresse eintragen!) _____________________________________________

Absender: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den bvkm-Mitgliedsorganisationen, wir aktualisieren regel-
mäßig die Website und überarbeiten die nachfolgenden Verzeichnisse mit Adressen aus unseren 
Mitglieds organisationen. 

• Verzeichnis der Ferienunterkünfte (zu finden unter: https://bvkm.de/unsere-themen/kind-
heit-jugend-und-familie/)

• Verzeichnis der EUTB-Beratungsstellen, die von Mitgliedsorganisationen des bvkm geführt 
werden (zu finden unter: https://bvkm.de/unsere-themen/gesellschaftliche-und-politi-
sche-teilhabe/)

Wenn Sie die oben genannten Angebote bereitstellen, prüfen Sie bitte, ob unsere Informationen 
noch stimmen, ergänzt oder gelöscht werden müssen. 

Damit es für Sie einfach ist: 
Melden Sie sich bei uns unter info@bvkm.de. Sie können uns dort Ihre Änderungen direkt mittei-
len oder um Rückmeldung bitten. Wir setzen uns dann gern mit Ihnen in Verbindung und nehmen 
Ihre Änderungswünsche auf. 

Sie können uns auch klassisch ein Fax schicken: Fax: 0211/64 00 4-20

Wir möchten einen Eintrag im Ferienverzeichnis ändern: ................

Wir möchten einen Eintrag im Verzeichnis der EUTB-Stellen ändern: ................

Name der Mitgliedsorganisation: ............................................................................................................

Anschrift: ...............................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ...............................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ...........................................................

E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Wir aktualisieren die Website www.bvkm.de 
// Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben



 Februar 2022 bvkm.aktuell Nr. 1/2022 7

bvkm. Positionen  

 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.,  www.bvkm.de  

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koalitionsvertrag der Ampelparteien im Fokus –  
Chancen und Herausforderungen 

 
Der bvkm sieht in vielen Punkten des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP seine im 
Rahmen seiner Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl erhobenen Forderungen nach einer 
Umsetzung von Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie der inklusiven 
Kinder- und Jugendhilfe aufgegriffen und berücksichtigt. Manche Forderungen bleiben 
weiterhin offen. Im Einzelnen gilt dies insbesondere für folgende ausgewählte 
Themenbereiche: 
 
1. Barrierefreiheit 
Der Koalitionsvertrag sieht vor, die Barrierefreiheit in allen Bereichen des öffentlichen und des 
privaten Lebens zu stärken. Die Ampelkoalitionäre planen ein Bundesprogramm 
Barrierefreiheit, die Überarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes, des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes sowie des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. 
 
Vorgesehen ist vor allem der Ausbau der Barrierefreiheit beim Thema Mobilität (ÖPNV). Hier 
sollen Ausnahmemöglichkeiten bis 2026 abgeschafft werden. Zudem sollen auch private 
Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. 
Entsprechende Förderprogramme sollen aufgelegt werden. Die Parteien haben verabredet, 
alle Gebäude des öffentlichen Dienstes barrierefrei zu gestalten. Pressekonferenzen, 
öffentliche Veranstaltungen von Bundesministerien und Behörden sowie Informationen zu 
Gesetzen und Verwaltungshandeln sollen in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt 
werden. Die Angebote für Leichte Sprache sollen ausgebaut werden. Ein 
Bundeskompetenzzentrum Leichte Sprache/Gebärdensprache soll eingerichtet und ein 
entsprechender Sprachendienst aufgebaut werden. 
 
Der bvkm begrüßt diese Vorhaben, die seinen Forderungen nach einer Umsetzung der 
Barrierefreiheit nahekommen, als einen guten Schritt in die richtige Richtung. Für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung ist eine barrierefreie Umwelt unabdingbar. In seinen 
Wahlprüfsteinen hatte der bvkm entsprechende Anreize, Förderprogramme und die 
Einführung von Standards gefordert. Wichtig ist für den bvkm nunmehr insbesondere, dass 
die vorgesehenen Anforderungen an die Barrierefreiheit bei Etablierung verbindlich 
durchgesetzt werden. 
 
2. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
Die Koalitionäre führen in ihrem Koalitionspapier aus, dass im Rahmen der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes Übergangslösungen beendet und bürokratische Hemmnisse 
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abgebaut werden sollen. Es sollen Hürden, die einer Etablierung und Nutzung des 
Persönlichen Budgets entgegenstehen oder z.B. das Wunsch- und Wahlrecht unzulässig 
einschränken, beseitigt werden. Zudem soll es weitere Schritte bei der Freistellung von 
Einkommen und Vermögen geben. Ein Assistenzhundegesetz soll geschaffen werden. 
 
Der bvkm sieht auch hierin einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Aus Sicht des bvkm müssen der Kostenvorbehalt beim Wunsch- 
und Wahlrecht abgeschafft und die Eingliederungshilfe vollständig unabhängig von 
Einkommen und Vermögen gewährt werden. Hinsichtlich der vorgesehenen Beendigung von 
Übergangslösungen bleibt abzuwarten, wie die Umsetzung erfolgen soll, da diese in der 
Verantwortung und Kompetenz der Bundesländer steht. Hierauf geht der Koalitionsvertrag 
nicht weiter ein. 
 
3. Teilhabe am Arbeitsleben 
Die Koalitionsparteien wollen den allgemeinen Arbeitsmarkt inklusiver gestalten. Die 
Regierungspartner beabsichtigen die Stärkung von Inklusionsunternehmen. Das Budget für 
Arbeit und das Budget für Ausbildung sollen ausgebaut werden. Die vierte Stufe der 
Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber soll eingeführt und diese Mittel umfassend für die 
Förderung und Unterstützung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eingesetzt werden. Vollständig an das Integrationsamt übermittelte Anträge sollen nach sechs 
Wochen ohne Bescheid als genehmigt (Genehmigungsfiktion) gelten. Das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement soll stärker etabliert und weiterentwickelt werden.  
 
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) sollen stärker auf die Integration in 
den Arbeitsmarkt sowie die Begleitung von Beschäftigungsverhältnissen ausgerichtet werden. 
Die Koalitionäre wollen ein nachhaltiges, transparentes und zukunftsfähiges Entgeltsystem in 
WfbM schaffen. Dabei sollen die Erkenntnisse des derzeit noch laufenden Forschungs- und 
Beteiligungsprojektes berücksichtigt und umgesetzt werden. Zudem ist die Weiterentwicklung 
von Teilhabeangeboten für Personen vorgesehen, deren Ziel nicht oder nicht nur die Teilhabe 
am Arbeitsleben ist. 
 
Der bvkm begrüßt den beabsichtigten Ausbau des inklusiven Arbeitsmarktes. Jedoch muss 
auch der Zugang zu den WfbM erleichtert werden. Hier muss endlich das „Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ als Zugangsvoraussetzung für die WfbM 
abgeschafft werden, da sonst Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen 
weiterhin von der Teilhabe am Arbeitsleben ausgeschlossen sind. Zu dieser zentralen 
Forderung des bvkm trifft der Koalitionsvertrag leider keine Aussage.  
 
4. Gewaltschutz 
Zum Schutz vor Gewalt sieht der Koalitionsvertrag vor, dass verbindliche Maßnahmen 
vorangetrieben werden sollen. 
 
Der bvkm anerkennt, dass die Koalitionäre dieses wichtige Thema weiter im Fokus behalten 
und entsprechend erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Menschen verbindlich 
festschreiben wollen. Gerade Menschen mit Behinderung als besonders vulnerable Gruppe 
müssen bei dem Thema Gewaltschutza in den Fokus genommen werden, um ihr Recht zu 
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wahren, selbstbestimmt leben zu können und sicher vor Gewalt und ungleichen 
Machtverhältnissen zu sein. 
 
5. Eingliederungshilfe und Pflege 
Die Koalitionäre wollen das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege dahingehend klären, 
dass keine Versorgungslücken in der optimalen Versorgung entstehen. Die Antragsverfahren 
sollen schneller, unbürokratischer und barrierefrei werden. 
 
Der bvkm sieht hier grundsätzlich wichtige Forderungen aus seinen Wahlprüfsteinen 
berücksichtigt. Allerdings hält der bvkm es darüber hinaus für unabdingbar, dass § 43a SGB XI 
gestrichen wird, da dieser Paragraph die Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit 
Behinderung, die in besonderen Wohnformen leben, auf 266 EUR im Monat begrenzt. Die 
Bewohner:innen müssen aber den vollen Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung 
erhalten. Auch zu dieser zentralen Forderung des bvkm trifft der Koalitionsvertrag leider keine 
Aussage.  
 
6. Erhalt der freien Wahl des Wohnortes bei intensivpflegerischer Versorgung 
Die Koalitionäre haben vereinbart, dass bei der intensivpflegerischen Versorgung die freie 
Wahl des Wohnorts erhalten bleibt. Das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz 
(IPReG) soll daraufhin evaluiert und nötigenfalls nachgesteuert werden. Es soll eine 
rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im familiären Bereich gestaltet 
werden. 
 
Der bvkm begrüßt, dass der Koalitionsvertrag diese wichtige Forderung aus den 
Wahlprüfsteinen des bvkm aufgreift. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum IPReG hat 
sich der bvkm immer wieder dafür eingesetzt, das Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen 
Versicherten zu stärken und sicherzustellen, dass bei entsprechendem Wunsch eine 
Versorgung in der eigenen Häuslichkeit gewährleistet bleibt. Dies gilt gerade und 
insbesondere für Kinder und Jugendliche mit intensivpflegerischem Bedarf. Das klare 
Bekenntnis der Koalitionäre, dass bei der intensivpflegerischen Versorgung die freie Wahl des 
Wohnorts erhalten bleibt, wird deshalb vom bvkm sehr begrüßt. Ein zentraler Punkt in diesem 
Zusammenhang ist der Fachkräftemangel. Nur wenn es künftig genügend Pflegefachkräfte 
gibt, wird es möglich sein, die intensivpflegerische Versorgung in der Familie bzw. im eigenen 
Zuhause sicherzustellen. Die neue Bundesregierung ist deshalb aufgefordert, Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen in der Pflege zu verbessern und eine Offensive zur Gewinnung von 
Fachkräften zu starten. Pflegende Familienangehörige dürfen nicht zu Ausfallbürgen im Fall 
von nicht sichergestellter professioneller Pflege werden. 
 
7. Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung 
Bis Ende 2022 sollen nach der Koalitionsvereinbarung ein Aktionsplan für ein diverses 
inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen erarbeitet, die Versorgung 
schwerstbehinderter Kinder verbessert und ihre Familien von Bürokratie entlastet werden. 
Die Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 
schweren mehrfachen Behinderungen (MZEB) sowie die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) 
sollen in allen Bundesländern ausgebaut werden. 
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Die gesetzlichen Krankenkassen sollen in Zukunft ihre Service- und Versorgungsqualität 
anhand von einheitlichen Mindestkriterien offenlegen. 
 
Der bvkm begrüßt diese Vorhaben ausdrücklich. Der bvkm hat den Eindruck, dass 
Krankenkassenanträge auf Heil- oder Hilfsmittel nicht selten systematisch abgelehnt werden. 
Darauf folgende Rechtsstreitigkeiten binden wichtige zeitliche Ressourcen und kosten Eltern 
von Menschen mit Behinderungen viel Kraft und Energie. Die vorbenannte 
Offenlegungspflicht der Krankenkassen könnte als ein erster Schritt dazu beitragen, dass die 
Hilfsmittelversorgung verbessert wird. Denn dadurch werden Ablehnungsquoten und die 
Bearbeitungsgeschwindigkeit zumindest erhoben und verglichen, was mittelfristig zu einer 
Verbesserung der Versorgung führen könnte. Der avisierte Ausbau von MZEB und SPZ ist zu 
begrüßen. Beim Ausbau und der Umsetzung von MZEB treten jedoch immer wieder erhebliche 
Probleme auf. Hier müssen bundeseinheitliche Standards in einer Rahmenvereinbarung auf 
Bundesebene festgelegt werden.  
 
8. Entlastung von Familien mit behinderten Kindern  
Der Koalitionsvertrag sieht vor, Leistungen wie Kurzzeit- und Verhinderungspflege in einem 
unbürokratischen, transparenten und flexiblen Entlastungsbudget mit Nachweispflicht 
zusammenzufassen. Damit sollen die häusliche Pflege gestärkt und auch Familien von Kindern 
mit Behinderung einbezogen werden. 
 
Zudem sollen die Regelungen zur Pflegezeit und Familienpflegezeit weiterentwickelt werden. 
Damit sollen pflegende Angehörige mehr Zeitsouveränität, auch durch eine 
Lohnersatzleistung, erhalten. Das Pflegegeld soll ab 2022 dynamisiert werden. 
 
Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen beabsichtigt die Koalition die Einführung oder 
Verbesserung von steuerfreien Arbeitgeberzuschüssen für familien- und 
alltagsunterstützende Dienstleistungen. Dies soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern. Zudem soll eine steuerliche Förderung solcher Beschäftigungsverhältnisse 
erfolgen. Mit einem Gutschein-System, bei dem die Kosten mit 40 % bezuschusst werden, 
sollen sich Familien und Alleinerziehende künftig legale Haushaltshilfen als „Alltagshelfer“ 
leisten können.  
 
Der bvkm begrüßt diese Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf die Stärkung von Familien 
mit behinderten Kindern. Ausdrücklich begrüßt wird insbesondere die Einführung eines 
flexiblen Entlastungsbudgets in der Pflege. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung verweist 
der bvkm auf die Forderungen in seinem „Positionspapier zur Stärkung der Kurzzeitpflege und 
zur Einführung eines flexiblen Entlastungsbudgets“ vom 5. Mai 2020, mit denen der bvkm sich 
bereits zu den ähnlichen, aber nicht umgesetzten Plänen aus dem Koalitionsvertrag der 
Vorgängerregierung positioniert hatte. Wichtig für den bvkm ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage der Koalitionäre, dass Familien von Kindern mit Behinderung in die Ausgestaltung 
einbezogen werden. In der Vergangenheit musste der bvkm nämlich leider immer wieder 
konstatieren, dass der Gesetzgeber bei Reformvorhaben, die die Pflegeversicherung 
betreffen, in erster Linie alte pflegebedürftige Menschen und hier insbesondere 
Demenzkranke in den Blick genommen hat.  
 



 Februar 2022 bvkm.aktuell Nr. 1/2022 11

bvkm. Positionen  

 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.,  www.bvkm.de  

 

5 

Um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für Eltern von Kindern mit Behinderung zu 
verbessern, bedarf es nach Auffassung des bvkm unterschiedlicher Maßnahmen. In erster 
Linie müssen verlässliche Betreuungsangebote deutlich ausgebaut werden. Auch die 
Einführung einer Lohnersatzleistung für Pflege hält der bvkm für wichtig und begrüßt die 
diesbezügliche Aussage im Koalitionsvertrag. Verbesserte Betreuungsangebote und 
Finanzleistungen müssen sich so ergänzen, dass Eltern eine echte Wahlfreiheit haben, wie sie 
sich die Sorgearbeit aufteilen. Eine weitere wichtige Forderung des bvkm, die 
Altersabsicherung bei Pflege deutlich zu verbessern, um pflegende Eltern vor Altersarmut zu 
schützen, wurde im Koalitionsvertrag leider nicht aufgegriffen.  
 
9. Kindergrundsicherung 
Die Koalition hat vereinbart, verschiedene kindbezogene Leistungen – wie das Kindergeld, den 
Kinderzuschlag sowie Leistungen aus dem SGB II und dem SGB XII – in einer neuen 
Förderleistung, der sogenannten Kindergrundsicherung zusammenzufassen. Die 
Kindergrundsicherung soll sich aus einem „einkommensabhängigen Garantiebetrag sowie 
einem vom Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag“ zusammensetzen. 
 
Der bvkm begrüßt grundsätzlich die Schaffung einer Kindergrundsicherung, macht aber darauf 
aufmerksam, dass bei der Umsetzung keine bestehenden Ansprüche verloren gehen dürfen. 
Dies gilt insbesondere für den Kindergeldanspruch von Eltern erwachsener Kinder mit 
Behinderung. Hier ist auch künftig sicherzustellen, dass Eltern, die durch die Versorgung, 
Betreuung und Unterstützung ihrer erwachsenen Kinder finanziell belastet sind, 
entsprechende Entlastungen erfahren.  
 
10. Inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
In einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Kommunen und Verbänden sollen notwendige 
Anpassungen zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet, gesetzlich 
verankert und dann evaluiert werden. Es sollen Modellprogramme initiiert werden. Die 
Koalitionsvereinbarung sieht zudem vor, dass die Verfahrenslotsen für Familien von Kindern 
mit Behinderung bei den Jugendämtern schnell und unbefristet eingesetzt werden sollen. 
Pflegeeltern von Kindern mit Behinderungen sollen besonders unterstützt werden. 
 
Der bvkm begrüßt das Vorhaben, bei der inklusiven Jugendhilfe einen Beteiligungsprozess in 
Gang zu setzen, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Damit aus der neuen 
Rechtsetzung im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eine gelebte Praxis werden kann, müssen 
die Städte und Kreise die fachlichen und infrastrukturellen Bedingungen für eine inklusive 
Kinder- und Jugendhilfe schaffen. Dazu müssen sie vom Bund und den Ländern finanziell 
entsprechend ausgestattet werden. 
 
Fazit und Herausforderungen – was bleibt offen? 
Der bvkm begrüßt sehr, dass die Koalitionäre die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in wichtigen Punkten stärken wollen. Entscheidend wird aus Sicht des bvkm sein, 
dass die diesbezüglich vereinbarten Vorhaben zeitnah angegangen und umgesetzt werden. 
 
Andere wichtige Forderungen bleiben im Koalitionsvertrag unberücksichtigt: 
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Das gilt insbesondere für die Forderung des bvkm nach Abschaffung von § 43a SGB XI (siehe 
oben Punkt 5.) sowie für die Forderung nach Streichung des „Mindestmaßes wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeitsleistung“ als Zugangsvoraussetzung für die WfbM (siehe oben Punkt 3.).   
 
Zudem müssen die ab dem 1.11.2022 wirksamen Regelungen zur Assistenz im Krankenhaus 
im Umfang und im Anwendungsbereich zeitnah nachgebessert und erweitert werden, da die 
vorgesehene Assistenz allein zur Verständigung und zur Unterstützung im Umgang mit 
Belastungssituationen im Krankenhaus nicht ausreichend ist. 
 
In Bezug auf die Maßnahmen zum Fachkräftemangel begrüßt der bvkm die Pläne im Bereich 
des Pflegefachpersonals. Allerdings besteht im Bereich der Eingliederungshilfe insbesondere 
ein erheblicher Mangel an Heilerziehungspfleger:innen und Heilpädagog:innen. Der bvkm hält 
es für dringend erforderlich, dass eine Strategie zur Fachkräftegewinnung auch diese 
Berufsgruppen umfasst, da ansonsten eine Abwanderung von der Eingliederungshilfe (EGH) 
in die Pflege und damit eine Verschärfung der Situation in der EGH zu erwarten ist.  
 
 
Der bvkm wird mit all diesen Themen weiterhin in den konstruktiven Dialog mit den 
Entscheidern treten und sich für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung 
einsetzen. 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Janina Jänsch 
Geschäftsführerin 
Bundesverband für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) 
 
Stand: 08.12.2021 
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Sehr geehrte Herr Bundesminister,  

mit den besten Wünschen zum neuen Jahr möchte ich Ihnen herzlich im Namen unseres gesamten 
Verbandes zu Ihrer Ernennung zum Bundesminister für Gesundheit gratulieren. Wir wünschen Ihnen 
einen erfolgreichen Start in das neue Jahr und natürlich viel Erfolg und Freude mit den spannenden und 
sicherlich auch herausfordernden neuen Aufgaben.  

Ich möchte unseren Verband kurz vorstellen. Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) ist der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland. Im bvkm sind 285 regionale Selbsthilfeorganisationen 
zusammengeschlossen, in denen etwa 27.000 Menschen mit Behinderung und Familien mit behinderten 
Kindern organisiert sind. Dabei handelt es sich sowohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben 
sich kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind. Der 
bvkm versteht sich als sozialpolitische Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre 
Familien auf der Bundesebene.  

Vor diesem Hintergrund ist es unser Anliegen, uns konstruktiv in Gesetzgebungsprozesse und bei der 
Umsetzung von Gesetzen einzubringen, die den von uns vertretenen Personenkreis betreffen. Gerne 

Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 

T. 0211. 640 04 - 0 
F. 0211. 640 04 20 

info@bvkm.de 
www.bvkm.de 

Bundesminister für Gesundheit 

Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Bundesministerium für Gesundheit 

Friedrichstraße 108 

10117 Berlin 

 

09.02.2022 
janina.jaensch@bvkm.de 

Durchwahl:  -11 
 

bvkm schreibt an BMG und BMFSFJ
Vor dem Hintergrund unserer Auswertung des Koalitionsvertrages im Abgleich mit den Wahlprüfsteinen 

des bvkm, hat der bvkm mit den nachfolgenden Schreiben an die entsprechenden Ministerien bereits 
Themen, die besonders dringlich erschienen, politisch adressiert und um Gespräche gebeten. Angeschrie-
ben wurden das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
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stehen wir Ihnen auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe zur Verfügung.  

Mit Blick auf den Koalitionsvertrag liegen uns folgende Themen in der aktuellen Legislaturperiode 
besonders am Herzen: 

Entlastungsbudget aus Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege: Der bvkm begrüßt die 
geplante Einführung eines unbürokratischen, transparenten und flexiblen Entlastungsbudgets. Bezüglich 
der konkreten Ausgestaltung verweist der bvkm auf die Forderungen in seinem „Positionspapier zur 
Stärkung der Kurzzeitpflege und zur Einführung eines flexiblen Entlastungsbudgets“ vom 5. Mai 2020, 
mit denen der bvkm sich bereits zu ähnlichen, aber nicht umgesetzten Plänen aus dem Koalitionsvertrag 
der Vorgängerregierung positioniert hatte. Wichtig für den bvkm ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage in Zeile 2676 des aktuellen Koalitionsvertrages, dass Familien von Kindern mit Behinderung 
einzubeziehen sind. Insoweit spricht sich der bvkm insbesondere dafür aus, dass die Option, 
Verhinderungspflege stundenweise in Anspruch zu nehmen, uneingeschränkt erhalten bleibt. 

Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG): Die Aussage in Zeile 2687 des 
Koalitionsvertrages, wonach bei der intensivpflegerischen Versorgung die freie Wahl des Wohnorts 
erhalten bleiben muss, begrüßt der bvkm nachdrücklich. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
GKV-IPReG hat sich der bvkm immer wieder dafür eingesetzt, dass Menschen mit einem hohen Bedarf 
an medizinischer Behandlungspflege weiterhin in ihrem Zuhause bzw. in ihrer Familie verbleiben können 
und dort versorgt werden. Es gilt zu verhindern, dass die Betroffenen gegen ihren Willen in ein 
Pflegeheim verlegt werden. Zu vermeiden ist vor diesem Hintergrund alles, was ein „Austrocknen" der 
professionellen ambulanten Intensivpflege forciert. Der bvkm plädiert deshalb dafür, Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen in der Pflege zu verbessern und eine Offensive zur Gewinnung von Fachkräften 
zu starten. Pflegende Familienangehörige dürfen nicht zu Ausfallbürgen im Fall von nicht sichergestellter 
professioneller Pflege werden. 

Abschaffung von § 43a SGB XI: Leider trifft der Koalitionsvertrag keine Aussage zu der problematischen 
Regelung des § 43a SGB XI, dessen Abschaffung der bvkm bereits seit vielen Jahren fordert. Mit dieser 
Regelung werden Leistungen der Pflegeversicherung für pflegebedürftige Menschen mit Behinderung, 
die in besonderen Wohnformen leben, auf 266 Euro im Monat begrenzt. Die betroffenen Versicherten 
werden dadurch erheblich benachteiligt. Der bvkm spricht sich deshalb nachdrücklich dafür aus, 
sicherzustellen, dass die Bewohner:innen der besonderen Wohnformen den vollen Zugang zu allen 
Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege erhalten. 

Sehr gerne würden wir uns in einem persönlichen Gespräch vorstellen und unsere oben genannten 
Positionen näher erläutern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Janina Jänsch 
Geschäftsführerin 
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Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

mit den besten Wünschen zum neuen Jahr möchte ich Ihnen herzlich im Namen unseres gesamten 
Verbandes zu Ihrer Ernennung zur Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gratulieren. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in das neue Jahr und natürlich viel Erfolg und 
Freude mit den spannenden und sicherlich auch herausfordernden neuen Aufgaben.  

Ich möchte unseren Verband kurz vorstellen. Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) ist der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland. Im bvkm sind 285 regionale Selbsthilfeorganisationen 
zusammengeschlossen, in denen etwa 27.000 Menschen mit Behinderung und Familien mit behinderten 
Kindern organisiert sind. Dabei handelt es sich sowohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben 
sich kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind. Der 
bvkm versteht sich als sozialpolitische Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre 
Familien auf Bundesebene.  

Vor diesem Hintergrund ist es unser Anliegen, uns konstruktiv in Gesetzgebungsprozesse und bei der 
Umsetzung von Gesetzen einzubringen, die den von uns vertretenen Personenkreis betreffen. Gerne 
stehen wir Ihnen auch als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe zur Verfügung. 

Mit Blick auf den Koalitionsvertrag liegen uns folgende Themen in der aktuellen Legislaturperiode 
besonders am Herzen: 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz // Inklusive Lösung: Der bvkm begrüßt das Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz, das viele Verbesserungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre 
Eltern vorsieht. Dies gilt besonders für die Umsetzung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, wie sie 
nun bis Ende 2027 umgesetzt werden soll. Auch das Vorhaben, dafür Modellprogramme zu initiieren 
und die Verfahrenslotsen schneller und unbefristet einzusetzen, begrüßen wir sehr und bieten hier 
gerne unsere Unterstützung an.  

 

 

Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 

T. 0211. 640 04 - 0 
F. 0211. 640 04 20 

info@bvkm.de 
www.bvkm.de 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Frau Anne Spiegel 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend 

11018 Berlin 

 09.02.2022 
janina.jaensch@bvkm.de 

Durchwahl:  -11 
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Entscheidend wird bei den avisierten Zielen aus Sicht des bvkm insbesondere sein, eine hinreichende 
Finanzierung sicherzustellen, damit aus der neuen Rechtsetzung im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
tatsächlich eine gelebte Praxis werden kann. Zudem sollten aus Sicht des bvkm die Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Minderjährige künftig endlich frei von der Einkommens- und 
Vermögensheranziehung der Eltern werden, jedenfalls aber dürfen durch die Umsetzung der Reform 
den Familien von Kindern mit Behinderung keine (finanziellen) Nachteile zum Status quo entstehen. 

Kindergrundsicherung // Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung: Der bvkm begrüßt 
grundsätzlich die Pläne der Bundesregierung für eine Kindergrundsicherung, macht aber darauf 
aufmerksam, dass bei der Umsetzung keine bestehenden Ansprüche verloren gehen dürfen. Dies gilt 
insbesondere für den Kindergeldanspruch von Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung. Hier ist auch 
künftig sicherzustellen, dass Eltern, die durch die Versorgung, Betreuung und Unterstützung ihrer 
erwachsenen Kinder finanziell belastet sind, entsprechende Entlastungen erfahren. Kritisch sieht der 
bvkm vor diesem Hintergrund die Aussage in Zeile 3336 des Koalitionsvertrages, wonach volljährige 
Anspruchsberechtigte die Kindergrundsicherung „direkt“ erhalten.  

Sehr gerne würden wir uns in einem persönlichen Gespräch vorstellen und unsere oben genannten 
Positionen näher erläutern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Janina Jänsch 
Geschäftsführerin 
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PRESSEMITTEILUNG 
 
An der Impfpflicht führt kein Weg mehr vorbei! 

Der Vorstand des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) befürwortet die Bestrebungen der zukünftigen 
Bundesregierung, eine Impfpflicht einzuführen. 
 
Düsseldorf, 06.12.2021. Zur Sicherung des Gesundheitsschutzes, der so-
zialen Teilhabe vulnerabler Gruppen sowie zur Entlastung der Mitarbei-
tenden im Bereich Gesundheit, Pflege und Eingliederungshilfe hält der 
Vorstand des bvkm die Impfpflicht für unumgänglich. 
 
Menschen mit Behinderung sind von der Corona-Pandemie in besonde-
rem Maße betroffen. Dies gilt sowohl für ihre Gesundheit als auch hin-
sichtlich ihres Rechts auf Teilhabe. Die hohen Infektionszahlen und das 
damit verbundene hohe Ansteckungsrisiko führen bei ihnen zu großen 
Ängsten, ihre Häuslichkeit zu verlassen und soziale Kontakte wahrzuneh-
men. Auch treffen die Quarantänebestimmungen viele Menschen mit Be-
hinderung besonders hart. Beispielsweise müssen alle Bewohner:innen 
einer Wohngruppen in Quarantäne, wenn ein positiver Fall festgestellt 
wurde. Auf Seiten der Mitarbeitenden in den Einrichtungen und Diensten 
der Behindertenhilfe bestehen schon seit Wochen massive Belastungen 
aufgrund der ständigen quarantänebedingten Personalausfälle, der ho-
hen Hygienestandards und Testvorgaben. Mit den in vielen Bundeslän-
dern ausgelasteten Krankenhäusern kommt nun auch die Angst der Men-
schen hinzu, im schweren Krankheitsfall dort nicht aufgenommen werden 
zu können. Gerade Menschen mit Behinderung benötigen aufgrund spe-
zifischer Krankheitsbilder oft eine besondere medizinische Betreuung.  
 
„Die derzeitige Situation ist untragbar und könnte durch eine höhere Impf-
quote substanziell verbessert werden. Wir hatten lange gehofft, dass sich 
die Impfbereitschaft verbessert. Mittlerweile sehen wir nur in der Impf-
pflicht einen Weg zur Besserung“, erklärt Helga Kiel, Vorsitzende des 
bvkm.  
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Deshalb befürwortet der bvkm die Pläne der neuen Bundesregierung, 
eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zeitnah umzusetzen und die allge-
meine Impfpflicht im Parlament zur Abstimmung zu bringen.  
 
„Wir hoffen, dass sich die Situation durch eine einrichtungsbezogene Impf-
pflicht verbessert. Selbstverständlich muss es hier Ausnahmen für diejeni-
gen geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kön-
nen“, so Helga Kiel. Sie gehe allerdings davon aus, dass die soziale Teil-
habe für alle Bürger:innen, und damit auch für Menschen mit Behinde-
rung, nur durch eine allgemeine Impfpflicht hergestellt werden kann. „Ich 
habe großes Vertrauen in die Abgeordneten des Parlaments, dass sie hier 
die richtige Entscheidung treffen werden.“ 
 
 
 
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) ist 
der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfachbehinderte Men-
schen und ihre Angehörigen in Deutschland. In über 280 Mitgliedsorganisationen sind 
28.000 Familien organisiert. www.bvkm.de 
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Corona-Pandemie / Triage 
Bundesverfassungsgericht: Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz be-
hinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage 
treffen 
 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021 (Az. 1 BvR 1541/20) 
 
Mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der 
Gesetzgeber das Diskriminierungsverbot („Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt 
werden.“) aus Art 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes (GG) dadurch verletzt hat, dass er  bislang 
keine Vorkehrungen getroffen hat, damit im möglichen Fall einer „Triage-Situation“ in Pandemie-
zeiten tatsächlich niemand wegen einer Behinderung benachteiligt wird. Das Gericht hat den Ge-
setzgeber aufgefordert, unverzüglich geeignete Vorkehrungen für den hinreichend wirksamen 
Schutz vor einer solchen möglichen Benachteiligung zu treffen. 
 
Die Verfassungsbeschwerde war von Menschen mit schwerer und teilweise schwerster Behinderung 
erhoben worden. Mit ihrer Beschwerde wollten sie dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung 
einen wirksamen Schutz vor Benachteiligung bei der Entscheidung über die Zuteilung ggf. aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht für alle ausreichend zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Res-
sourcen („Triage“) erhalten. Die Beschwerdeführer hatten vorgetragen, dass der Gesetzgeber sie 
bislang in diesem Fall nicht vor einer Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung schütze und damit 
auch ein Risiko für das höchstrangige Rechtsgut Leben (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) bestehe. 
 
In seiner Entscheidung folgt das Bundesverfassungsgericht im Wesentlichen diesem Vortrag der Be-
schwerdeführer und sieht den Gesetzgeber in einer Handlungspflicht. 
 
Das Gericht macht in seinem Beschluss deutlich, dass zahlreiche Verordnungen und Gesetze in Kraft 
gesetzt oder geändert worden seien, um in der Pandemie auftretende Knappheitssituationen in der 
Intensivmedizin und damit eine Triage von vornherein zu verhindern. Gesetzliche Vorgaben für die 
Entscheidung über die Zuteilung nicht für alle ausreichender intensivmedizinischer Kapazitäten gebe 
es jedoch bislang nicht.  
 
Das Bundesverfassungsgericht stellt in seinem Beschluss tatsächliche Anhaltspunkte für ein Risiko 
fest, dass Menschen in einer Triage-Situation bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungs-
ressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt werden könnten. Daher - so das Gericht - „ver-
dichte“ sich der Schutzauftrag aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG zu einer konkreten Handlungspflicht des 
Staates, hiergegen wirksame Vorkehrungen zu treffen.  
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Das Bundesverfassungsgericht führt dazu aus: 
 
„Aus der Gesamtschau der sachkundigen Einschätzungen und Stellungnahmen wie auch aus den fach-
lichen Handlungsempfehlungen ergibt sich, dass die Betroffenen vor erkennbaren Risiken für höchst-
rangige Rechtsgüter in einer Situation, in der sie sich selbst nicht schützen können, derzeit nicht wirk-
sam geschützt sind. So wird auch aus ärztlicher Sicht davon ausgegangen, dass sich in der komplexen 
Entscheidung über eine intensiv-medizinische Therapie subjektive Momente ergeben können, die Dis-
kriminierungsrisiken beinhalten. Als sachkundige Dritte befragte Facheinrichtungen und Sozialver-
bände haben im Einklang mit wissenschaftlichen Studien dargelegt, dass ein Risiko besteht, in einer 
Situation knapper medizinischer Ressourcen aufgrund einer Behinderung benachteiligt zu werden. 
Mehrere sachkundige Dritte haben ausgeführt, dass die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-
rungen oft sachlich falsch beurteilt werde und eine unbewusste Stereotypisierung das Risiko mit sich 
bringe, behinderte Menschen bei medizinischen Entscheidungen zu benachteiligen.“ 
 
Die fachlichen Empfehlungen (deren Rechtscharakter ohnehin nur der einer Empfehlung sei), z.B. der 
der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) für intensivme-
dizinische Entscheidungen bei pandemiebedingter Knappheit würden zwar – nach den Ausführungen 
des Gerichts - ausdrücklich klarstellen, dass eine Priorisierung aufgrund von Grunderkrankungen oder 
Behinderungen nicht zulässig ist. Das sei aber trotzdem nicht ausreichend.  
 
Ein Risiko sieht das Gericht darin, dass in den Empfehlungen schwere andere Erkrankungen im Sinne 
von Komorbiditäten und die Gebrechlichkeit als negative Indikatoren für die Erfolgsaussichten der 
intensivmedizinischen Behandlung bezeichnet werden. Es sei demnach nach Einschätzung der Richter 
jedenfalls nicht auszuschließen, dass eine Behinderung pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung 
gebracht oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten verbunden werden könnte.  
 
Das Gericht verpflichtet in seinem Urteil den Gesetzgeber auch im Sinne der Behindertenrechtskon-
vention unverzüglich tätig zu werden, damit „jede Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der 
Verteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen hinreichend 
wirksam verhindert wird“.  
 
Bei der konkreten Ausgestaltung von entsprechenden Schutzvorkehrungen im Rahmen der „Sachge-
setzlichkeiten der klinischen Praxis“ komme dem Gesetzgeber ein Einschätzungs-, Wertungs- und 
Gestaltungsspielraum zu.  
 
Das Gericht macht in seiner Entscheidung Vorschläge, wie dies erfolgen könnte: Beispielsweise könne 
der Gesetzgeber verfassungsgemäße Vorgaben zu den Kriterien von Verteilungsentscheidungen ma-
chen. In Betracht kämen auch Vorgaben zum Verfahren  (z.B. ein Mehraugen-Prinzip bei Auswahlent-
scheidungen o.ä.). Ebenso wird die Möglichkeit spezifischer Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung 
in der Medizin und Pflege und insbesondere des intensivmedizinischen Personals aufgezeigt. 
 
Anmerkung: 
 
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) begrüßt die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht zeigt deutlich das Risiko auf, dass Menschen mit 
Behinderung in einer Triage-Situation unter den derzeitigen Umständen benachteiligt werden könn-
ten und die dringende Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber hier unverzüglich Vorkehrungen zum 
Schutz treffen muss.  
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Hinweise, Äußerungen und mediale Berichte in den vergangenen Monaten der Pandemie, wonach in 
Altenpflegeheimen möglicherweise in Einzelfällen bereits eine informelle Vorauswahl für die Über-
weisung von hochbetagten Coronapatienten zur Behandlung ins Krankenhaus getroffen worden sein 
könnte oder entsprechende Verzichtserklärungen in einer „Drucksituation“ abgegeben werden, sor-
gen für Verunsicherung und zeigen nochmals die dringende Handlungsnotwendigkeit in der Sache 
auf, um hier für Transparenz und strukturierte Entscheidungssicherheit zu sorgen.  
 
Su muss eben auch dieser Befürchtung, dass es hier andernfalls zu einem „schleichenden und in-
transparenten Prozess der Triage“ im Vorfeld einer Krankenhauseinweisung kommen könnte, durch 
eine klare gesetzliche Regelung entgegengetreten werden. 
 
Die Pandemie fordert uns alle nicht erst seit gestern heraus und ein Ende ist - gerade vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Eskalation der Fallzahlen - noch nicht absehbar. Es war demnach überfällig, 
dass der Gesetzgeber hier eindeutig aufgefordert wird, seinen grundgesetzlichen Verpflichtungen 
zum Schutz von Menschen mit Behinderung nachzukommen. 
 
Der bvkm fordert deshalb nunmehr eine zügige Umsetzung der Entscheidung und wird die konkrete 
Ausgestaltung kritisch im Auge haben. 
 
Moritz Ernst  
Referent für Sozialrecht und Sozialpolitik 
Bundesverband für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) 
 
Stand: 07.01. 2022 
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Wichtige Änderungen für Menschen mit Behinderung ab 2022 
 
Katja Kruse 

 

In vielen Rechtsgebieten sind zum 1. Januar 2022 wieder Änderungen in Kraft getreten. Nachfolgend 
werden einige wichtige Neuerungen für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen vorgestellt: 

 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden die Beträge für die jeweilen Re-
gelbedarfsstufen (RBS) wie folgt erhöht: 

Regelbedarfsstufe: Monatlicher Betrag: Anspruchsberechtigt: 
 

 
RBS 1 

 
449 Euro 

 
z.B. Alleinlebende und erwachsene Menschen mit 
Behinderung, die im Haushalt ihrer Eltern leben 

 
RBS 2 

 
404 Euro 

 
z.B. Ehegatten und Menschen mit Behinderung, die 
in besonderen Wohnformen leben 

 
Grundsicherungsberechtigte, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder einer Ta-
gesförderstätte beschäftigt sind, erhalten einen Mehrbedarf für die dortige gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung. Der Mehrbedarf beläuft sich im Jahr 2022 auf 3,57 Euro für jedes tatsächlich dort einge-
nommene Mittagessen. 

 

Pflegeversicherung 

Die Pflegesachleistungen wurden zum 1. Januar 2022 um 5 Prozent erhöht und belaufen sich jetzt auf 
folgende Beträge: 

Pflegegrad Pflegesachleistung monatlich 
bis zu 

1 / 

2 724 Euro 

3 1.363 Euro 

4 1.693 Euro 

5 2.095 Euro 

 
BEACHTE 
Unverändert seit 2017 sind bislang die Beträge für das Pflegegeld geblieben. Laut Koalitionsvertrag der 
neuen Regierungsparteien vom November 2021 soll das Pflegegeld aber ab 2022 regelhaft dynamisiert 
werden.  
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Der jährliche Betrag für die Kurzzeitpflege wurde ebenfalls erhöht. Er beläuft sich jetzt auf 1.774 Euro 
und kann um bis zu 1.612 Euro aus Mitteln der Verhinderungspflege aufgestockt werden. Für die Kurz-
zeitpflege stehen in diesem Fall maximal 3.386 Euro pro Jahr zur Verfügung. 

 

Krankenversicherung 

Die Dauer des Kinderkrankengeldes, das berufstätige Eltern beanspruchen können, wenn sie ihr er-
kranktes Kind betreuen müssen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 erhöht. Ge-
setzlich krankenversicherte Eltern erhalten das Krankengeld für 30 Arbeitstage je Kind. Alleinerziehen-
den steht der Anspruch für 60 Tage zu.  

BEACHTE 
Bis zum 19. März 2022 besteht der Anspruch auf Kinderkrankengeld auch dann, wenn die Betreuung 
des Kindes aufgrund einer vorübergehenden pandemiebedingten Schließung von Schulen oder Einrich-
tungen von Menschen mit Behinderung erforderlich ist.  

Gesetzlich Versicherte können sich von den Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherung be-
freien lassen, wenn bestimmte Belastungsgrenzen überschritten sind. Im Jahr 2022 beläuft sich diese 
Grenze für Grundsicherungsberechtigte auf 107,76 Euro bzw. – sofern bei ihnen eine schwerwiegende 
chronische Erkrankung besteht – auf 53,88 Euro. 

 

Teilhabe am Arbeitsleben 

Das Budget für Ausbildung wurde zum 1. Januar 2022 in Bezug auf den Personenkreis und die Leistun-
gen ausgeweitet. Jetzt können auch Menschen mit Behinderung, die sich im Arbeitsbereich einer 
WfbM oder eines anderen Leistungsanbieters befinden, das Budget für Ausbildung erhalten. Nach der 
bisherigen Rechtslage stand es nur für Menschen mit Behinderung zur Verfügung, die Anspruch auf 
Leistungen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der WfbM haben. Zusätzlich zu den bislang bereits 
umfassten Leistungen der Ausbildungsvergütung und der Kosten für die Anleitung und Begleitung am 
Ausbildungsplatz, sind nun auch erforderliche Fahrkosten und der Anteil des Arbeitgebers am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag Bestandteil des Budgets für Ausbildung. 

2022 wurden ferner Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber eingeführt. Diese werden aus Mitteln 
der Ausgleichsabgabe finanziert und haben unter anderem die Aufgabe, Arbeitgeber anzusprechen 
und diese für die Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu sen-
sibilisieren. Auch sollen sie Arbeitgebern als trägerunabhängiger Lotse bei Fragen zur Ausbildung, Ein-
stellung, Berufsbegleitung und Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Menschen zur Verfü-
gung stehen. 

 

Eingliederungshilfe 

An den Kosten vieler Leistungen der Eingliederungshilfe müssen sich Menschen mit Behinderung fi-
nanziell beteiligen, wenn ihr Einkommen und Vermögen bestimmte Grenzen überschreitet. Für Ehe-
gatten und unterhaltsberechtigte Kinder werden außerdem Zuschläge berücksichtigt. Orientierungs-
punkt für diese Grenzen ist die Bezugsgröße der Sozialversicherung, die in der Regel jährlich erhöht 
wird. Im Jahr 2022 ist die Bezugsgröße allerdings gleich hoch geblieben und beläuft sich damit wie im 
Vorjahr auf 39.480 Euro. Daher bleiben auch der Vermögensfreibetrag, der Einkommensfreibetrag und 
etwaige Zuschläge für einkommens- und vermögensabhängige Leistungen der Eingliederungshilfe der 
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Höhe nach unverändert. Der Vermögensfreibetrag beläuft sich 2022 auf 59.220 Euro. Für die Einkom-
mensgrenzen und Zuschlagshöhen gelten folgende Beträge: 

 

Einkommensgrenzen und Zuschlagshöhen in der Eingliederungshilfe im Jahr 2022 
(Bezugsgröße: 39.480 Euro): 

Art des Einkommens bzw. Zuschlags: Prozentsatz von der 
jährlichen Bezugs-
größe: 

Einkommensgrenze bzw. Zu-
schlagshöhe für 2022: 

Einkommen aus sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung oder selbst-
ständiger Tätigkeit 

85 % 33.558 Euro 

Einkommen aus nicht sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung 

75 % 29.610 Euro 

Renteneinkünfte 60 % 23.688 Euro 

Zuschlag für Ehegatten oder Lebens-
partner 

15 % 5.922 Euro 

Zuschlag für jedes unterhaltsberech-
tigte Kind 

10 % 3.948 Euro 

 

Ausblick: Assistenz im Krankenhaus 

Im November 2022 werden außerdem neue Regelungen zur Assistenz im Krankenhaus in Kraft treten. 
Ist ein Mensch mit Behinderung aus medizinischen Gründen bei einer Behandlung im Krankenhaus auf 
Begleitung angewiesen, steht berufstätigen, gesetzlich krankenversicherten Begleitpersonen zur Kom-
pensation ihres Verdienstausfalls ab dem 1. November 2022 ein Anspruch auf Krankengeld zu. An-
spruchsberechtigte Begleitpersonen können die Eltern, andere Angehörige und vertraute Bezugsper-
sonen aus dem engsten persönlichen Umfeld des Menschen mit Behinderung sein. Das Krankengeld 
beträgt 70 Prozent des regelmäßig erzielten Arbeitseinkommens und wird für den gesamten Zeitraum 
der Mitaufnahme ins Krankenhaus gewährt.  

Möchte sich der Mensch mit Behinderung lieber von einer vertrauten, professionellen Bezugsperson 
im Krankenhaus begleiten lassen, besteht alternativ ebenfalls ab dem 1. November 2022 die Möglich-
keit, hierfür unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch zu 
nehmen. Umfasst sind hierbei Leistungen zur Verständigung und zur Unterstützung im Umgang mit 
Belastungssituationen als nichtmedizinische Nebenleistungen zur stationären Krankenhausbehand-
lung. Nicht erfasst werden dagegen pflegerische Unterstützungsleistungen wie z.B. Waschen sowie das 
Anreichen von Nahrung und Flüssigkeit. Für diese Leistungen bleibt das Krankenhaus zuständig. 
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Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie 
G-BA konkretisiert Regelungen des GKV-IPReG 

Katja Kruse 

Am 19. November 2021 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Richtlinie zur Verordnung 
von außerklinischer Intensivpflege (sogenannte AKI-Richtlinie) beschlossen. Sie konkretisiert Rege-
lungen des hoch umstrittenen Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes (GKV-IPReG). 
Die verschiedenen Fassungen dieses Gesetzes hatte der bvkm im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens in seinen Stellungnahmen immer wieder massiv kritisiert. 

Betroffen von der AKI-Richtlinie sind Menschen mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege. Diese haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege (AKI). Leistungsinhalt der 
AKI ist die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Ein-
satzbereitschaft bei lebensbedrohlichen Situationen. Die größte Gruppe der Anspruchsberechtigten 
bilden Menschen, die künstlich beatmet werden. Dazu gehören neben geriatrischen und multimorbi-
den Patient:innen unter anderem auch Kinder und Jugendliche, bei denen die Beatmung z.B. aufgrund 
eines Gendefekts oder aufgrund eines Ertrinkungsunfalls dauerhaft erforderlich ist. Betroffen von AKI 
können aber auch Menschen sein, die aus anderen Gründen regelmäßig in lebensbedrohliche Situati-
onen geraten, wie z.B. Menschen mit medikamentös schwer einstellbaren Epilepsien. 

Entsprechend seines gesetzlichen Auftrags hat der G-BA in der neuen Richtlinie das Nähere zu Inhalt 
und Umfang der AKI sowie zur Qualifikation der verordnenden Ärzt:innen geregelt. Eine wesentliche 
Neuerung im Vergleich zum bisherigen Leistungsanspruch besteht darin, dass bei beatmungspflichtig 
eingestuften Patient:innen frühzeitig und regelmäßig überprüft wird, ob eine Entwöhnung von der Be-
atmung in Frage kommt. Für Patient:innen, bei denen die Beatmung aufgrund ihrer Grunderkrankung 
dauerhaft indiziert ist, sind insoweit differenzierte Regelungen vorgesehen. Hier sind weitere Überprü-
fungen des Entwöhnungspotenzials grundsätzlich entbehrlich, wenn innerhalb von zwei Jahren zwei-
mal in Folge festgestellt wurde, dass eine Entwöhnung von der Beatmung dauerhaft nicht möglich ist. 
Vier Jahre nach dem Inkrafttreten evaluiert der G-BA, wie die Richtlinie umgesetzt wird und wie sie 
sich auf die Versorgung auswirkt.  

Sofern das Bundesministerium für Gesundheit keine rechtlichen Einwände hat, wird die AKI-Richtlinie 
im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt einen Tag später in Kraft. Verordnungen nach der AKI-Richt-
linie werden jedoch erst ab dem 1. Januar 2023 möglich sein. Bis dahin sind weiterhin die Regelungen 
der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie maßgeblich. Als Teil der Patientenvertretung hat sich der 
bvkm im Rahmen der Beratungen der AKI-Richtlinie mit großem Engagement für die Anliegen intensiv-
pflegebedürftiger Kinder und ihrer Familien eingesetzt. Dadurch konnten viele Regelungen im Sinne 
der Betroffenen erreicht werden. Die Richtlinie ist im Internet abrufbar unter: https://www.g-
ba.de/beschluesse/5142/  

 

 

 

 



26 bvkm.aktuell Nr. 1/2022 Februar 2022

bvkm. Positionen

 

Eingliederungshilfe: Konduktive Förderung nach Petö 
Urteil des LSG NRW vom 17.05.2021, Az. L 9 SO 271/19 

Katja Kruse 

Das Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) hat durch Urteil vom 17. Mai 
2021 (Az. L 9 SO 271/19) entschieden, dass die Konduktive Förderung nach Petö grundsätzlich einen 
heilpädagogischen Ansatz hat und es sich bei ihr im vorliegenden Fall um eine Maßnahme der Ein-
gliederungshilfe handelte. 

 

Die 2005 geborene Klägerin leidet seit ihrer Geburt an einer bilateralen rechtsbetonten spastischen 
Tetraparese, einer Sprachstörung, einer Intelligenzminderung sowie an Epilepsie. Bei ihr sind ein Grad 
der Behinderung von 100 sowie die Merkzeichen G, aG und H sowie der Pflegegrad 5 festgestellt. Sie 
besuchte 2018 die 7. Klasse einer Förderschule in Krefeld. In dieser Zeit bezog sie mit ihrer alleinerzie-
henden Mutter Leistungen nach dem SGB II (sog. „Hartz IV-Leistungen“). 

 

Die Klägerin nimmt seit 2015 an Petö-Blocktherapien in einem Zentrum für konduktive Therapie teil. 
Im Februar 2018 beantragte sie beim beklagten Sozialhilfeträger die hier streitige Leistung über die im 
Herbst 2017 durchgeführte konduktive Therapie zu einem Betrag von rund 2.000 Euro. Der Beklagte 
lehnte die Kostenübernahme ab. Der dagegen erhobene Widerspruch der Klägerin blieb erfolglos. 
Auch ihre Klage vor dem Sozialgericht Düsseldorf war ohne Erfolg: Mit Urteil vom 12. April 2019 (Az. S 
22 SO 300/18) hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass die 
durchgeführte Petö-Therapie keine soziale Rehabilitationsleistung darstelle, sondern unmittelbar der 
medizinischen Rehabilitation der Klägerin diene.  

 

Heilpädagogischer Ansatz steht im Vordergrund der Petö-Therapie 

 

Dies sah das LSG NRW anders und verurteilte den Sozialhilfeträger deshalb im Berufungsverfahren zur 
Übernahme der Kosten für die durchgeführte Petö-Therapie. Nach Auffassung des LSG hat die Konduk-
tive Förderung nach Petö grundsätzlich einen heilpädagogischen Ansatz. Hierfür spreche auch, dass 
der seit kurzem bei der Evangelischen Hochschule Nürnberg angebotene Studiengang Heilpädagogik 
mit Studienschwerpunkt Konduktive Förderung und Inklusion zu einem heilpädagogischen Abschluss 
führe. Die Annahme, es handele sich ungeachtet dessen um eine medizinische Maßnahme, bedürfe 
deshalb einer besonderen Begründung im Einzelfall. Medizinische Aspekte stünden im Vordergrund, 
wenn die Funktionsdefizite vor allem im motorischen Bereich und nicht in dem für eine Förderung der 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft besonders bedeutsamen kognitiven Bereich lägen.  

 

Im vorliegenden Fall bestünde bei der Klägerin neben körperlichen Einschränkungen eine deutliche 
geistige Behinderung, die ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft entgegenstehe. Die Petö-The-
rapie habe bei ihr auch zur Verbesserung einer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beigetragen. 
Sie habe die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit der Klägerin gefördert. Die Verbesserung des 
Selbstwertgefühls habe auch zu einer besseren Arbeitshaltung und -motivation in der Schule geführt. 
Genau dieses Ziel entspreche dem heilpädagogischen Ansatz der Therapie. Bei einer medizinischen 
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Behandlung sei dies lediglich ein Nebeneffekt, bei einer Petö-Therapie jedoch Kern und Zweck der the-
rapeutischen Bemühungen. 

 

Im Ergebnis hat das LSG NRW somit die Petö-Therapie im vorliegenden Fall als Maßnahme der Einglie-
derungshilfe eingeordnet und die Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger bejaht. Die Frage, ob 
es sich hierbei um eine kostenbeitragspflichtige Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
oder eine unentgeltliche Maßnahme der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung handelte, konnte 
das LSG im vorliegenden Fall offenlassen, weil eine Kostenbeteiligung der Klägerin und ihrer Mutter 
aufgrund des Bezuges von Hartz IV-Leistungen von vorneherein ausgeschlossen war. 

 

Zum Hintergrund 

Die Konduktive Förderung nach Petö ist ein ganzheitliches Fördersystem für Kinder und Erwachsene 
mit Zerebralparese und wurde vom ungarischen Neurologen und Pädagogen Dr. Andras Petö entwi-
ckelt. Sie ist keine Therapie im klassischen Sinne, sondern verbindet pädagogische und therapeutische 
Elemente mit einer konsequenten Orientierung am Alltagsleben behinderter Menschen und dem Be-
streben, sie zu größtmöglicher Selbstständigkeit zu befähigen.  

 

Zu beachten ist, dass die Konduktive Förderung keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung 
ist und dementsprechend auch nicht von Ärzt:innen verordnet und von den Krankenkassen übernom-
men werden kann. Sie kann aber im Einzelfall eine für Menschen mit Behinderungen geeignete und 
erforderliche Maßnahme der Eingliederungshilfe und damit von den Trägern der Eingliederungshilfe 
zu finanzieren sein. Dies hat das Bundessozialgericht in seinem Grundsatzurteil vom 29. September 
2009 (Az. B 8 SO 19/08 R) entschieden. Es kommt dabei aber immer auf die Umstände des Einzelfalls 
und den konkreten Leistungszweck an. Dient die Konduktive Förderung vorwiegend medizinischen 
Zwecken ist eine Kostenübernahme durch die Eingliederungshilfe ausgeschlossen und eine hierauf ge-
richtete Klage vor dem Sozialgericht nicht erfolgversprechend. 

 

TIPP 

Je nach Lebensphase (Vorschulalter, Schulzeit oder Erwachsenenalter) kommen nach dem Recht der 
Eingliederungshilfe unterschiedliche Anspruchsgrundlagen für die Konduktive Förderung nach Petö in 
Betracht. Der bvkm hat hierzu drei Musteranträge entwickelt, um Betroffene bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte zu unterstützen. Zum kostenlosen Herunterladen stehen diese unter www.bvkm.de in der 
Rubrik „Recht & Ratgeber/Argumentationshilfen“ bereit. 
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Pressekontakt: 
 
Zur freien Auswertung durch 
die Redaktionen von Presse, 
Funk und Fernsehen  
 
Belegexemplar erbeten 
 
Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
presse@bvkm.de  
www.bvkm.de 
 
 
 
http://www.bvkm.de 
facebook.com/bvkm.de 
instagram.com/bvkm.ev 
twitter.com/bvkmBund 

PRESSEMITTEILUNG 
18 werden mit Behinderung 

Neuer Rechtsratgeber erklärt, was sich bei Volljährigkeit ändert 

Düsseldorf, Januar 2022 Der Bundesverband für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen e.V. (bvkm) hat sein Merkblatt „18 werden mit 
Behinderung“ aktualisiert. Der Ratgeber berücksichtigt den Rechtsstand 
von Januar 2022 und gibt einen Überblick darüber, welche Rechte und 
Pflichten behinderte Menschen mit Erreichen der Volljährigkeit haben.  
 
Neben Themen wie der rechtlichen Betreuung und dem Wahlrecht wird 
das Recht der Eingliederungshilfe ausführlich und mit Fallbeispielen be-
handelt. Hier sind durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) grundlegende 
Änderungen eingetreten. Insbesondere wurden die Einkommens- und 
Vermögensgrenzen deutlich erhöht und die Kostenheranziehung von 
Eltern volljähriger Menschen mit Behinderung abgeschafft. Die neuen 
Leistungsbeträge in der Pflegeversicherung stellt der Ratgeber ebenfalls 
dar. Erhöht wurden zum Jahreswechsel die Beträge, die für die Pflege-
sachleistung und die Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen. 
 
Ein besonderes Augenmerk richtet das Merkblatt ferner auf die Rege-
lungen zur sogenannten Assistenz im Krankenhaus, die zum 1. Novem-
ber 2022 in Kraft treten werden. Auch werden bereits jetzt die Rechts-
änderungen in den Blick genommen, die zum 1. Januar 2023 aufgrund 
der Reform des Betreuungsrechts wirksam werden. 
 
Für Eltern enthält der Ratgeber ebenfalls wichtige Informationen: Sie 
erfahren z. B., ob sie über das 18. Lebensjahr hinaus für ihr behindertes 
Kind Kindergeld beziehen können, inwieweit das Kind in den Versiche-
rungsschutz der Familie einbezogen bleibt und ob sie bei Erkrankung des 
Kindes Krankengeld erhalten können.  
 
Der Ratgeber „18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Voll-
jährigkeit?“ steht im Internet unter www.bvkm.de in der Rubrik „Recht 
& Ratgeber“ kostenlos als Download zur Verfügung. Die gedruckte Ver-
sion des Ratgebers gegen Erstattung der Versandkosten bestellt werden: 
BVKM, Stichwort „18 werden mit Behinderung“, Brehmstr. 5-7, 40239 
Düsseldorf, versand@bvkm.de  

 
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) 
ist der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland. In über 280 Mitgliedsorgani-
sationen sind 28.000 Familien organisiert. 
www.bvkm.de 
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Dau / Düwell / Joussen / Luik (Hrsg.)

Sozialgesetzbuch IX
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 
SGB IX | BTHG | SchwbVWO | BGG

Lehr- und Praxiskommentar // 148,00 Euro, 6. Auflage 2021

Der renommierte Lehr- und Praxiskommentar zum Sozialgesetzbuch IX (LPK-SGB IX) ist 2021 in seiner sechs-
ten Auflage erschienen und berücksichtigt alle Neuregelungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das 
Teilhabestärkungsgesetz, das Angehörigen-Entlastungsgesetz sowie zahlreicher weiterer Gesetze. Die mit 
dem Behindertenrecht auch praktisch vertrauten Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft, Justiz, An-
waltschaft und Verwaltung erläutern die damit verbundenen Rechtsfragen klar und verständlich und zei-
gen praxistaugliche Lösungen auf. Neben dem SGB IX (Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen) werden unter anderem auch das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die dort 
durch das Teilhabestärkungsgesetz neu eingeführten Regelungen für Assistenzhunde kommentiert. Dabei 
sieht sich der Kommentar als verpflichtet an, seinen Beitrag zur Inklusion zu leisten und beleuchtet die Aus-
wirkungen der Neuregelungen im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention und des im Grundgesetz ver-
ankerten Verbots der Benachteiligung behinderter Menschen. Insgesamt ist der Lehr- und Praxiskommentar 
zum SGB IX damit eine verlässliche und fundierte Informationsquelle und ein idealer Ratgeber für alle Prak-
tiker im Bereich des Behindertenrechts.

Katja Kruse

» Bücherschau

Sozialpolitische Fachtage des bvkm im Jahr 2022

Bitte vormerken!

Auch in diesem Jahr wird der bvkm wieder zwei Sozialpolitische Fachtage anbieten. Die Fachtage werden 
sich mit aktuellen sozialpolitischen Themen und Fragen des Sozialrechts befassen. Das jeweilige Programm 
nebst Anmeldeformular wird wie immer spätestens sechs Wochen vorher auf der Webseite des bvkm in der 
Rubrik „Über uns/Veranstaltungen bvkm“ zu finden sein (www.bvkm.de). 
Zielgruppe der Veranstaltungen sind Menschen, die Betroffene in sozialrechtlichen Angelegenheiten beraten 
und/oder sich für die sozialpolitischen Aktivitäten des bvkm interessieren. Geleitet werden die Fachtage von 
Dr. Janina Jänsch (Geschäftsführerin beim bvkm) sowie Katja Kruse und Moritz Ernst (Juristen beim bvkm).
Hier die aktuellen Termine:

1. Sozialpolitischer Fachtag
12.5.2022 Frankfurt und online

2. Sozialpolitischer Fachtag
17.11.2022 Hannover und/oder online

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

» Sozialpolitische Fachtage 2022
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Theodor-Fischwasser-Stiftung „Hilfe für schwerstbehinderte Kinder“  
 
Seit vielen Jahren unterstützt die Theodor-Fischwasser-Stiftung „Hilfe für 
schwerstbehinderte Kinder“ Familien mit finanziellen Zuwendungen in aktuellen Notlagen 
und bei Investitionsmaßnahmen, die der Verbesserung der Lebenssituation dienen.  
 
 
Antragstellung 
 

• Anträge können nur über die Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) und ihre Einrichtungen und 
Dienste gestellt werden. 

 
• Der bvkm bearbeitet die Anträge und schlägt der Stiftung die Vorhaben zur 

Förderung vor. Die Mittelvergabe erfolgt durch die Stiftung nach den Empfehlungen 
des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm). 

 
• Mitgliedsorganisationen des bvkm können die Antragsformulare in der 

Geschäftsstelle des bvkm bei Simone Bahr anfordern: E-Mail: 
simone.bahr@bvkm.de / Tel. 0211 64004-10; Inhaltliche Informationen: Sven 
Reitemeyer, sven.reitemeyer@bvkm.de / Tel. 0211- 64 00 4-13 

 
 
Förderung 
 
Gefördert werden ausschließlich und unmittelbar Familien mit einem Kind/Jugendlichen 
mit einer schweren Behinderung.  
 
Auch geflüchtete Familien mit einem behinderten Kind können gefördert werden. 
 
Organisationen, Einrichtungen und Dienste sind von der Förderung ausgeschlossen. 
 
Da die Mittel begrenzt sind, können nur 

• Kinder und Jugendliche, die nicht älter als 19 Jahre sind, 
• mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80, 
• deren Eltern wirtschaftlich nicht in der Lage sind, das Vorhaben zu realisieren, 

gefördert werden. 
 
Bestehende gesetzliche Ansprüche müssen ausgeschöpft sein. 
 
Nicht gefördert werden 

• die Beschaffung und der Umbau von KfZ, 
• die Durchführung spezieller Therapiemaßnahmen (z. B. Delfintherapie), 
• die Durchführung von Spendenaktionen, 
• laufende Leistungen zum Familienunterhalt. 
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Verfahren 
 
Mit der Stiftung wurde folgendes Verfahren vereinbart: 
 

1. Die Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) und ihre Einrichtungen und Dienste 
schlagen der Geschäftsstelle des bvkm Vorhaben von Familien mit Kindern und 
Jugendlichen mit schweren Behinderungen vor und wirken an der Vorbereitung der 
Anträge mit. 

 
2. Es werden vorrangig investive Vorhaben zur Wohn- und Wohnumfeldverbesserung 

gefördert. In begründeten Fällen können auch sich verbrauchende Zuschüsse 
gewährt werden, wenn damit eine akute Notlage beseitigt werden kann. 

 
3. Das Fördervolumen soll im Einzelfall 8.000 € nicht überschreiten. 

 
4. Voraussetzung zur Förderung sind 

a) ein formeller Antrag der Familie, 
b) der Nachweis der Behinderung des Kindes, 
c) eine Stellungnahme der vorschlagenden Mitgliedsorganisation des bvkm oder 
deren Einrichtung oder Dienste, die Aussagen enthält über 

• das Erfordernis und die Zweckmäßigkeit des Vorhabens, 
• die Ausschöpfung gesetzlicher Ansprüche, 
• die wirtschaftliche Notwendigkeit der Förderung  

 
 
Kontakt und Information 
 
Sven Reitemeyer 
Referent Sport, Kindheit & Familie 
Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) 
Brehmstr. 5 - 7 
40239 Düsseldorf 
Tel.: 0211. 64004-13 
Fax.: 0211. 64004-20 
sven.reitemeyer@bvkm.de 
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Protesttag 5. Mai 
2022 – „Tempo ma-
chen für Inklusion 
– barrierefrei zum 
Ziel“
Antragstellung bis zum 
31.03.2022 möglich!

Auch in diesem Jahr fördert die Aktion Mensch 
Vorhaben rund um den 5. Mai. Der Protesttag 5. 

Mai 2022 steht unter dem Motto „Tempo machen 
für Inklusion - barrierefrei zum Ziel“. Der Aktions-
zeitraum läuft vom 23.04.2022 – 08.05.2022. In 
diesem Zeitraum soll die Öffentlichkeit durch ge-
zielte Aktionen für das Problem fehlender Barriere-
freiheit sensibilisiert und motiviert werden, sich für 
das Thema zu engagieren! Sie als Projekt-Partner 
(=Antragsteller) können dazu bis zu 5.000 Euro Zu-
schuss beantragen pro Aktion pro Einrichtung und 
Dienst. Gefördert werden Honorar- und Sachkos-
ten. Eigenmittel müssen keine eingebracht werden!

ACHTUNG: Anträge zum Protesttag 5. Mai 2022 
müssen bis zum 31.03.2022 gestellt werden. Über 
die Anträge soll möglichst vor Durchführung der 
Aktion entschieden werden, damit die Projekt-Part-
ner Planungssicherheit haben. Daher wurde die 
Antragsfrist bis zum 31.03.2022 eingeführt. Eine 
Änderung gibt es auch in Antragsverfahren: Die An-
träge werden direkt an die Aktion Mensch weiter-
geleitet und nicht zunächst beim bvkm bearbeitet. 
Selbstverständlich steht der bvkm für Beratungen 
zum Antrag zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin im bvkm: Heide Adam-
Blaneck, heide.adam-blaneck@bvkm.de, 
Tel. 02 11 / 6 40 04 - 16

Internet für alle
Aktions-Förderangebot verlän-
gert bis zum 31.12.2022

Die Aktion Mensch setzt sich für Inklusion ein, 
d.h. gleichberechtigte und selbstbestimmte 

Teilhabe aller Menschen in allen Lebensbereichen. 
Die fortschreitende Digitalisierung in unserer Ge-
sellschaft erfordert für eine umfassende Teilhabe 
(kostenfreien) Zugang zum Internet. Aktion Mensch 
unterstützt daher
• die Schaffung von technischen Voraussetzun-

gen und
• Bildungsangebote für Nutzer:innen und Mitar-

beiter:innen.

Eine Förderung ist möglich für Wohnangebote, Be-
ratungsstellen, ambulante Dienste, Offene Treffs/
Begegnungsstätten, inklusive Kindertagesstätten 
etc. Mit je bis zu 5.000 Euro können Investitions-
kosten (Hard- und Software) und/oder Bildungsan-
gebote (Honorar- und Sachkosten) gefördert wer-
den. Die Höchstförderung beträgt somit 10.000 €. 
Investitionskosten und Bildungsangebote müssen 
gemeinsam beantragt werden. Eine Übertragung 
von nicht verbrauchten Mittel auf den jeweils an-
deren Bereich ist ausgeschlossen. Wenn also die 
Investitionskosten z.B. 6.000 € betragen und die 
Bildungsmaßnahmen 4.000 € kosten, kann sich 
die Aktion Mensch mit einem Zuschuss von 9.000 
€ (= 5.000 € für Investitionen/4.000 € für die Bil-
dungsmaßnahmen) beteiligen. 

Neues von der Aktion Mensch
Die Aktion Mensch hat in den letzten Wochen einige Aktions-Förderprogramme ver-
längert, bei anderen wurde das Verfahren geändert. Lesen Sie dazu unsere nach-
stehenden Informationen.
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Das Merkblatt zum Förderangebot ist beigefügt.

Ihre Ansprechpartnerin im bvkm: Heide Adam-
Blaneck, heide.adam-blaneck@bvkm.de, 
Tel. 02 11 / 6 40 04 - 16

Förderprogramm 
Beratung, Beglei-
tung und Selbsthilfe
Pauschalförderung für 
Bildungs maßnahmen

Für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen 
und ehrenamtliche Mitarbeiter sind der Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch besonders wich-
tig. Damit das gelingt, fördert die Aktion Mensch 
Seminare und Workshops, die Fortbildung und Er-
fahrungsaustausch unterstützen. Dies gilt seit ei-
nigen Jahren ausdrücklich auch für die regionale 
Bildungsarbeit. Die Förderung erfolgt mit einer Pau-
schale für Teilnehmende, Referierende und Betreu-
ungskräfte. Voraussetzung ist, dass die Vermittlung 
von Bildungsinhalten vier Zeitstunden pro Tag um-
fasst. 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich lang-
fristig die Rahmenbedingungen für Bildungsveran-
staltungen geändert. Die Reisetätigkeit und/oder 
-bereitschaft ist maßgeblich zurückgegangen. Um 
notwendige Abstände einzuhalten, finden die Bil-
dungsveranstaltungen in veränderter Form statt: 
In größeren Räumen und kleineren Gruppen, digi-
tal oder hybrid. Die Aktion Mensch hatte daher im 
Oktober 2020 bereits ihre Förderung von Bildungs-
maßnahmen für die Dauer von einem Jahr ange-
passt. Die Regelung ist nun bis zum 31.10.2022 ver-
längert worden.

Bis dahin gilt:
• Die Mindestfördersumme von 700 € entfällt. 

Damit sollen Bildungsmaßnahmen mit einem 
kleinen Teilnehmendenkreis ermöglicht werden.

• von 30 € auf 40 € für Teilnehmende (Teilnehmer:in-
nen, Betreuungskräfte, Referent:innen), die vor Ort 
bei der Veranstaltung dabei sind, angehoben. 

• Das Förderangebot wird um eine niedrigere 
Tagespauschale in Höhe von 30 € für Teilneh-
mende (Teilnehmer:innen und Referent:innen), 

die virtuell an der Veranstaltung teilnehmen, 
ergänzt.

• Bei digitalen Bildungsveranstaltungen kann die 
Mindestzeit von vier Zeitstunden auch an zwei 
Tagen erbracht werden, die nicht unmittelbar 
aufeinander folgen. 

Hinweis: Die Anforderungen an Bildungsmaß-
nahmen sind seitens der Aktion Mensch niedrig-
schwellig. Nutzen Sie dieses Förderangebot für 
Ihre Vereinsarbeit! Wenn Sie Fragen diesbezüglich 
haben, melden Sie sich gerne.

Ihre Ansprechpartnerin im bvkm: Simone Bahr, si-
mone.bahr@bvkm.de, Tel. 02 11/ 6 40 04 - 10

Förderung von 
E-Bike’s 
Budget noch nicht ganz ausge-
schöpft

Die Aktion Mensch erreichten immer mal wieder 
Anfragen zur Förderung von Elektro-Fahrrädern, 

sogenannten E-Bikes. Mitte 2021 hatte die Akti-
on Mensch in einem ersten Schritt das Förderpro-
gramm „Barrierefreiheit für alle“ um die Förderung 
von Elektro-Fahrrädern erweitert und ein Budget 
von 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Dieses Budget 
ist noch nicht ganz ausgeschöpft, so dass weiterhin 
Anträge möglich sind. Förderfähig sind solche Elek-
tro-Fahrräder, bei denen eine Person mit Behin-
derung in die Nutzung des Fahrrads eingebunden 
werden kann. Durch die Förderung soll damit die 
Mobilität von Menschen mit Behinderung erhöht 
werden. Dabei liegt die Auswahl des Fahrzeugty-
pen und /-modells ganz beim Projekt-Partner. Ob 
Rikscha oder Tandem spielt keine Rolle, nur einen 
Elektro-Motor muss das Rad haben.
Die Förderung ist im Förderinstrument Mikroförde-
rung angesiedelt. D.h. es kann ein Zuschuss in Höhe von 
5.000 € beantragt werden. Förderfähig sind auch die 
notwendige Sicherheitsausstattung wie z.B. Helme und 
Warnwesten.

Ihre Ansprechpartnerin im bvkm: Heide Adam-
Blaneck, heide.adam-blaneck@bvkm.de, 
Tel. 02 11 / 6 40 04 - 16
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Spannendes Ehrenamt sucht neue Besetzung
Aufruf zur Wahl der Bundesfrauenvertretung
Sie wünschen sich mehr Angebote für Mütter von 
Kindern mit Behinderung und hätten Lust, diese mit-
zuentwickeln? Sie wünschen sich mehr Unterstützung 
für pflegende Mütter und ihre Familien und wollen sich 
mit dafür einsetzen, ihre Situation zu verbessern? Sie 
wissen den Kontakt zu anderen Frauen mit besonderen 
Herausforderungen zu schätzen und wollen mit dafür 
sorgen, dass ihr Netzwerk größer und ihre Lebenswirk-
lichkeit sichtbarer wird? Wenn Sie auf eine dieser Fragen 
mit Ja antworten, dann wären Sie richtig in der Bundes-
frauenvertretung des bvkm.

Um was geht es?
Die Bundesfrauenvertretung (BFV) ist die Interessenver-
tretung aller im Bundesverband für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen (bvkm) organisierten Frauen. 
Sie bietet Müttern und anderen Fachfrauen ein Forum 
für ihre Themen und fungiert als Netzwerk und Sprach-
rohr. 

Wer wird gesucht?
Damit Meinungsbildung, Interessensvertretung und 
Förderung von Erfahrungsaustausch unter Müttern von 
Kindern mit Behinderung – in jedem Lebensalter und 
Lebensabschnitt – wirklich gelingen, wird eine mög-
lichst vielfältige Besetzung aus Expertinnen in eigener 
Sache angestrebt. Formale Voraussetzung ist allein die 
Mitgliedschaft im bvkm.

Wie wird gearbeitet?
Ihre Arbeitsweise bestimmt die Bundesfrauenvertre-
tung selbst, je nach individuellen Zeitressourcen und 

Vorlieben (Präsenz/digital, Wochenende/werktags, …). 
Zuletzt fanden ca. vier bis sechs Treffen pro Jahr statt. 

Wann findet die Wahl statt?
Die Bundesfrauenvertretung wird von der Bundesfrau-
enversammlung gewählt. Sie findet im Anschluss an die 
Fachtagung zum Muttertag am 8. Mai 2022 in Erkner bei 
Berlin statt. Die sieben Mitglieder der Bundesfrauenver-
tretung werden auf vier Jahre gewählt, dazu kommt noch 
ein weibliches Mitglied aus dem Vorstand des bvkm. 
Aus der aktuellen Besetzung kandidieren nach derzeiti-
gem Stand vier Frauen erneut.

Interesse?
Wenn Sie sich eine Kandidatur vorstellen können oder 
mehr erfahren möchten, melden Sie sich bei: 
Lisa Eisenbarth, 
lisa.eisenbarth@bvkm.de oder 0211/64 004 27.

Herzliche Grüße
Ihre Bundesfrauenvertretung

Mehr Infos 
Frauen mit besonderen Herausforderungen im bvkm
https://bvkm.de/unsere-themen/frauen-mit-besonde-
ren-herausforderungen/

Satzung des bvkm
https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/08/bv-
km-satzung-vom-23.09.2018.pdf
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Ankündigung der Bundesfrauenversammlung des Bundesverbandes 
am 8. Mai 2022 in Erkner bei Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bundesfrauenvertretung kündigt die Bundesfrauenversammlung an. Sie findet statt am 
 

Sonntag, 8. Mai 2022, 12.00 – 13.00 Uhr 
 

im Bildungszentrum Erkner 
Seestraße 39, 15537 Erkner 
Telefon: (0 33 62) 7 69 - 0 

http://bz-erkner.com 
 
Die vorläufige Tagesordnung enthält folgende Punkte: 
 
1. Begrüßung und Regularien 
2. Bericht der Bundesfrauenvertretung 
3. Zweijahresplanung 
4. Anträge 
5. Wahl 
6. Verschiedenes 
 
Die Bundesfrauenversammlung bilden gemäß §14 Abschnitt 1) der Satzung Frauen, die einem or-
dentlichen Mitglied des bvkm angehören. Bitte leiten Sie entsprechend diese Ankündigung an Ihre 
weiblichen Mitglieder weiter. 
 
Diese Frauen können schriftliche Anträge sowie Ergänzungswünsche zur Tagesordnung eingeben. 
Bitte übersenden Sie diese der Geschäftsstelle des Bundesverbandes bis zum 28. März 2022. 
 
Es ist bereits ein Antrag vorgesehen, den die Bundesfrauenvertretung einbringt, nämlich zur Ein-
führung einer Geschäftsordnung mit Wahlordnung. Damit wird eine entsprechende Neuregelung 
in der Satzung des bvkm gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 2018 umgesetzt. 
 

Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 

T. 0211. 640 04 - 0 
F. 0211. 640 04 20 

info@bvkm.de 
www.bvkm.de 

An die 
Mitglieder des Bundesverbandes, 
die Landesverbände, die Kreis- und Ortsvereine 
und die Clubs und Gruppen –  
mit der Bitte um Weiterleitung an die 
weiblichen Mitglieder 
(zusammen mit den Anlagen) 

lisa.eisenbarth@bvkm.de 
Durchwahl:  -27 
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Die Bundesfrauenversammlung findet direkt im Anschluss an die Fachtagung zum Muttertag 2022 
„Balance finden – Freiräume erobern. Für sich selbst sorgen mit besonderen Herausforderungen“ 
statt. Infos zur Tagung finden sie auf der Homepage www.bvkm.de. 
 
Für unsere Planung bitten wir Sie um Ihre Anmeldung. Bitte nutzen Sie dazu den anhängenden 
Rückmeldebogen. (Sollten Sie sich bereits zur Fachtagung zum Muttertag angemeldet haben und 
dabei auch die Teilnahme an der Bundesfrauenversammlung angekreuzt haben, ist das natürlich 
nicht mehr nötig.) 
 
Alle angemeldeten Frauen erhalten ca. vier Wochen vor der Veranstaltung schriftlich die ordentli-
che Einladung und alle relevanten Unterlagen. 
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit bekannten und neuen Gesichtern. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
 
 
Gertrud Zürrlein 
Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung des bvkm 
 
 
 

 

Anmeldung zur Bundesfrauenversammlung am 8. Mai 2022 in Erkner bei Berlin 

Fax: 0211 64004-20     
Mail: Bundesfrauenversammlung@bvkm.de 
  

oder: 

Hiermit melde ich mich an zur Bundesfrauenver-
sammlung des bvkm am 8. Mai 2022 in Erkner: 
 
________________________________________
Name, Vorname 

 
________________________________________
Mitgliedsorganisation  

 
________________________________________ 
Postanschrift 

      
________________________________________
Tel.-Nr.  E-Mail-Adresse  
  

¨   Rollstuhlfahrerin 

Besonderer Bedarf an Ausstattung/Hilfsmitteln: 
      
________________________________________  
 
       
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 28. März 
2022    

An den    
Bundesverband für körper- und  mehr-
fachbehinderte Menschen e.V.  

Brehmstraße 5 - 7    
40239 Düsseldorf  

 



bvkm. Neuigkeiten

40 bvkm.aktuell Nr. 2/2021 Juni 2021

 

Thema „Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe“ // Umfrage und Vernetzung 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir möchten uns zum Thema „Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe“ mit Ihnen vernetzen! 
 
Dazu benötigen wir Ihre Interstützung:  

1. Lassen Sie uns wissen, mit welchen Angeboten und Themen Sie bereits mit Kindern 
und Jugendlichen und ihren Familien arbeiten. 

2. Geben Sie uns eine Rückmeldung, welche Art der Vernetzung Sie sich vorstellen 
können. 

 
Dafür haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet (max. 10 Minuten Bearbeitungsdauer).  
 
Bitte leiten Sie diese Informationen innerhalb Ihres Hauses weiter, wenn Sie selbst nicht die 
richtige Ansprechperson für dieses Thema sind.  
 
Zum Hintergrund 
2021 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft getreten. In mehreren 
Schritten soll mit diesem Gesetz die Kinder- und Jugendhilfe inklusiver werden. Für die 
Organisationen der Behindertenhilfe – vor allem aber für die Kinder und Jugendlichen, mit 
denen wir arbeiten und die wir vertreten – eröffnen sich neue und wichtige Chancen. Damit 
wir alle diese Chancen gut nutzen können, dafür möchten wir uns mit Ihnen vernetzen. 
 
Denn die praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen findet vor Ort statt – in Ihren 
Einrichtungen und Diensten. Gleichzeitig werden viele Umsetzungsfragen und die noch 
ausstehenden Gesetzesvorhaben auf Bundesebene diskutiert. Wir wollen gemeinsam mit 
Ihnen auf diese Fragen schauen. So können wir Ihre Themen und Belange aus der Praxis in 
unserer politischen Arbeit berücksichtigen und Sie gleichzeitig über die neuen Möglichkeiten 
und Entwicklungen informieren.  
 
Wir möchten uns vernetzen ... 

• mit all denen unter Ihnen, die bereits Angebote für Kinder und Jugendlichen 
vorhalten 

• mit all denen, die planen, in diese Arbeit einzusteigen bzw. sich verstärkt für junge 
Menschen mit Behinderung und ihre Familien einsetzen möchten. 

 
So soll es ablaufen: 
In einem ersten Schritt möchten wir uns mit der kurzen Umfrage einen Überblick 
verschaffen. Uns interessiert, wer bereits in entsprechenden Feldern unterwegs ist und 
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schon Verbindungen zur Jugendhilfe hat. Gleichzeitig möchten wir abfragen, wer Interesse 
an einer Vernetzung zu dieser Thematik hätte und wie diese aussehen könnte. 
 
Die Umfrage:  
Zur Umfrage gelangen Sie über diesen Link: https://bvkm.de/lp/umfrage/ 

Oder den QR-Code: 

 
 
Nach der Auswertung informieren wir Sie über die Ergebnisse und planen dann, wie unsere 
gemeinsame Arbeit für die Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe aussehen kann. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf die Rückmeldungen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Lisa Eisenbarth 
Referentin für Kindheit, Jugend, Familie und Bildung 
lisa.eisenbarth@bvkm.de 
Tel. 02 11/64 00 4-27 
 

 

 

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) finden Sie hier: 

https://bvkm.de/wp-content/uploads/2021/04/kinder-und-jugendhilfe-wird-inklusiver_beitrag-aus-
db_1_2021.pdf 
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GEMEINSAM STARK: 
WIR GESTALTEN MIT! 
 

Die Jahresversammlung der Clubs und Gruppen im bvkm  

(und auch einzelne Personen sind willkommen!) 

 

1.-3. April 2022 am Computer 

Im April findet die Jahresversammlung der Clubs und Gruppen im bvkm statt.  
Gruppen aus verschiedenen Städten in Deutschland treffen sich im Internet. 
Sie besuchen Workshops. 
Am Ende zeigen alle, was sie gelernt und gemacht haben. 
 
Auch am Abend gibt es Programm: 
Einen Sing-Abend mit Sängerin Anja und Disko mit DJ Yallo. 
 
Freitagnachmittag geht es los. 
Sonntagmittag ist die Veranstaltung zu Ende. 
Wir treffen uns mit dem Computer. 
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WORKSHOPS 

Ein Workshop (sprich: wörkschop) ist ein Kurs. 
Dort lernt man etwas mit einer Gruppe. 
Ihr bleibt die ganze Zeit in einem Workshop. 
Bitte nennt uns aber auch noch einen zweiten Wunsch, falls der erste nicht klappt. 

 
1. Ich sage, was ich will! 
Du willst mit-mischen? 
Du willst eine Meinung haben und sie vertreten? 
Dafür gibt es viel zu lernen: 
• Ich muss wissen, was ich will. 
• Ich muss selbstbewusst auftreten und sagen, was ich will. 
• Ich muss lernen, mit anderen in Kontakt zu kommen. 
Du bekommst jede Menge Tipps. 
Wir machen viele Übungen. 
Nur Mut, es lohnt sich! 
Kurs-Leitung: Annette Fuhrmann und Katharina Tielke 

 
2. Selbstverteidigung 
Wie stark bin ich? 
Wie kann ich mit blöden Situationen besser umgehen? 
Was schaffe ich da allein? 
Können wir gemeinsam „Kämpfen“ spielen? 
Kurs-Leitung: Helmut Gensler 

 
3. „Smartphone – leicht erklärt“ 
Täglich nutzen wir unser Handy, unser Smartphone. 
Es ist ein Schatz, der uns sehr wichtig ist. 
Wir erklären euch: 
Was sind Daten? 
Welche Einstellungen sind wichtig? 
Auf was achte ich bei Apps? 
Was tun, wenn mich im Internet jemand beschimpft? 
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Wir sprechen über viele Themen, die bei einem Smartphone wichtig sind. 
Du kannst auch Fragen stellen. 
Kurs-Leitung: Birgit Czeschka und Mathias Meinke 

 
4. Eins, zwei, drei: Kochen ist keine Hexerei! 
Ich möchte mit euch ein kleines Gericht kochen. 
Und euch dabei zeigen, dass jeder kochen kann. 
Kurs-Leitung: Sven König 

 
5. Fotos von Menschen: Portrait-Fotografie 
Fotos von Menschen machen Spaß! 
Sie zeigen Gefühle, erzählen eine Geschichte. 
Sie schaffen Erinnerungen für die Ewigkeit. 
Du lernst hier, was wichtig ist, wenn du Menschen fotografierst. 
Du brauchst eine digitale Kamera. 
Es kann auch die Kamera im Smartphone sein. 
Wenn die Veranstaltung nur am Computer stattfindet: 
Dann sollte eine Person in deiner Nähe sein, die du fotografieren kannst. 
Kurs-Leitung: Marko Georgi & TBA 

 
6. Zeit für mich! 
Hier hast du Zeit für dich. 
Du lernst, die Stille zu genießen. 
Wir machen Übungen zur Achtsamkeit. 
Wir machen Atem-Übungen. 
Mit einer Traum-Reise finden wir Deinen Ruhepunkt. 
Dann kannst du besser den Stress im Alltag aushalten. 
Du lernst auch Übungen für zu Hause. 
Kurs-Leitung: Paloma Olszowka 
 
7. Die Welt ist bunt! 
Habt ihr schon darüber nachgedacht, wie bunt unser Leben ist? 
Wir versuchen, es uns vorzustellen. 
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Wir malen verschiedene Dinge mit Buntstiften aus. 
Zum Beispiel: Mensch, Natur oder Tier. 
Wer malen möchte, ist herzlich willkommen! 
Kurs-Leitung: Alla Faerovich 

 
8. Das Bundes-Teilhabe-Gesetz 
Seit 2016 gibt es das Bundes-Teilhabe-Gesetz. 
Durch das Gesetz soll es mehr Teilhabe geben für Menschen mit Behinderung. 
Aber was genau steht in dem Gesetz? 
Und wie klappt die Umsetzung? 
Wir sprechen darüber. 
Auch darüber, wo es mit der Teilhabe noch schwierig ist. 
Kurs-Leitung: Kilian Krämer 

 
9. Was sind meine Ziele? 
Es ist gut, wenn man Ziele hat. 
Das sind die vielen Dinge, über die jeder selbst entscheidet. 
Viele Menschen mit Behinderungen brauchen Assistenz. 
Auch, um ihre Ziele erreichen zu können. 
Daher ist es wichtig zu wissen, was man eigentlich möchte. 
Wenn man das weiß, dann kann man auch Assistenz bekommen. 
Nele stellt ihren Weg vor, wie sie sich Ziele setzt. 
Und wie sie ihre Ziele auch immer wieder überprüft. 
Gemeinsam überlegen wir, wie du das auch machen kannst. 
Kurs-Leitung: Nele Diercks und Lars Tiedemann 
 

------------------------------------------------------------ 
 
10. Begleiter:innen-Café 
Mal mit anderen Begleitpersonen oder Assistent:innen bei einem Kaffee oder Tee 
über alles sprechen, was den Betreuungs-Alltag betrifft oder einfach nur andere 
Menschen kennenlernen? Einschalten, mitreden, Fragen stellen! 
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Wann?  

Der Ablauf wird ungefähr so sein: 

Freitag, 1. April 2022 
16:30 Uhr  Eröffnung der Veranstaltung 
  Wer ist da, was steht an? 
17:30 Uhr  Pause 
19:00 Uhr  Rückblick / Ausblick der Bundesvertretung der Clubs und Gruppen 
19:30 Uhr Kennenlernen in den Workshop-Gruppen 
 
Samstag, 2. April 2022 
  9:30 Uhr  Start in den Tag 
10:00 Uhr  Workshops / Gruppen 

Dazwischen: Kaffeepausen 
12:30 Uhr  Pause 
14:30 Uhr  Workshops / Gruppen 

Dazwischen: Kaffeepausen 
18:00 Uhr  Pause 
19:30 Uhr  Singabend mit Anja Lerch 

Disko mit DJ Yallo 
 
Sonntag, 3. April 2022 
10:00 Uhr  Proben in den Workshops für den Auftritt 
11:30 Uhr Abschluss-Treffen mit Vorführungen aus den Workshops 
  Gäste sind willkommen! 
13:00 Uhr Ende  
 

------------------------------------------------------------ 
 
 

Wer kann mitmachen? 

Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung und ihre Begleitpersonen. 
Es können Gruppen und Einzel-Personen teilnehmen. 
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Zoom 

Wir treffen uns im Internet. 
Manchmal alle zusammen. 
Manchmal auch in kleinen Gruppen. 
Das Programm, mit dem wir uns treffen, heißt Zoom. 
Es gibt eine Anleitung in Einfacher Sprache. 
Die Veranstaltung bekommt eine eigene Seite im Internet. 
Dort stehen alle wichtigen Infos. 
Und: Von da aus kann man teilnehmen. 
 
Assistenz 
Jede und jeder muss sich selbst Assistenz suchen. 
 
Was kostet es? 
Die Teilnahme kostet 15 Euro. 
Wir schicken allen eine Rechnung zu. 
 
Wie melde ich mich an? 

Den Anmelde-Bogen gibt es im Internet: www.leichte-sprache.bvkm.de 
Bitte anmelden bis zum 1. März 2022! 
 

Noch Fragen? 

Bundesvertretung der Clubs und Gruppen im bvkm 
Anne Willeke 
Telefon: 0211/64004-17 
E-Mail: anne.willeke@bvkm.de 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.  
Brehmstr. 5-7 
40239 Düsseldorf 
www.bvkm.de 

Mit freundlicher Unterstützung der Aktion Mensch 
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Anmeldung        Bitte zurücksenden bis: 1. März 2022 

 
 
Gemeinsam stark: Wir gestalten mit! 
Jahrestreffen der Clubs und Gruppen / 1.-3. April online (Zoom) 
 

Name:         

Straße + Hausummer:        

PLZ + Ort:        

Telefon:           

E-Mail:         

Ich gehöre zum Verein:       

 

Workshops (bitte Nummer angeben) 

1. Wahl:        Ersatz:       (Es sind auch mehrere Angaben möglich.) 

 

Assistenz 

 Ich nehme ohne Hilfe teil. 

 Ich nehme mit Hilfe / Assistenz teil.   

Name der Begleitperson / Assistenz:       

 Die Begleitperson möchte an einem Angebot teilnehmen:  Nr. 8. 

 Nr. 10. 

Rechnung 

Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person.  

Wenn die Anmelde-Bestätigung und Rechnung an eine andere Adresse geschickt werden soll 

als oben angegeben, bitte hier eintragen:       

 

Fotos und Videos 

Bei der Veranstaltung werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht.  

Diese werden für Berichte über die Veranstaltung verwendet (Zeitschriften / www.bvkm.de).  

 Ich bin einverstanden, wenn ich auf den Bildern zu sehen bin. 

 Ich möchte nicht zu sehen sein auf den Bildern. 

 

Sonstige Anmerkungen:       

______________________________________________________________________________ 

Bitte gut lesbar und vollständig ausgefüllt zurückschicken an: 
bvkm, Brehmstraße 5 - 7, 40239 Düsseldorf, Fax: 0211 – 6400420, E-Mail: anne.willeke@bvkm.de 
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FRITZ & FRIDA 
Schreib-Werkstatt 
zum Mitmachen 
 
Die „Fritz und Frida“ ist eine Zeitschrift. 

Gemeinsam möchten wir an der Zeitschrift arbeiten.  

Wegen des Corona-Virus schreiben alle von zu Hause aus. 

Eine Schreib-Werkstatt ist immer drei Tage lang: 

Wir treffen uns von Freitag, Samstag, Sonntag am Computer.  

Wir überlegen, welche Themen interessant sind.  

Wir machen kleine Übungen zum Schreiben. 

Jede und jeder kann dann selbst daran weitermachen. 

Wer ohne Computer mitmachen möchte, kann die Übungen 
als Brief bekommen und uns die Texte nachher schicken. 

Die Teilnahme kostet nichts. 

 
 
TERMINE 
 
12.-14. August 2022 
11.-13. November 2022 

 
(Man kann an einem Wochenende 
mitmachen oder an beiden!) 
 
Leitung: Paloma Olszowka, 
Katrin Mende, Anja Reetz 
 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich bis 
zwei Wochen vor dem 
Termin an.  
Sie erhalten danach eine 
Bestätigung. 

 

Veranstalter  

Bundesverband für 
körper- und 
mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. 
Brehmstr. 5-7 
40239 Düsseldorf 
www.bvkm.de 

  
Weitere Information auf der nächsten Seite zur Fritz & Frida Schreib-Werkstatt ...
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Mitmachen mit dem Computer 

Wir treffen uns mit dem Programm „Zoom“. 

Sie bekommen von uns eine Anleitung in Leichter Sprache.  

Wer Hilfe braucht, kann jemanden fragen:  

Familie, Freunde, Betreuer oder Betreuerin... 

Und sonst melden Sie sich bei uns! 

 

Termine 

A) Freitag, 12. August 2022 / 16-18 Uhr (Donnerstag um 19 Uhr ist ein Test mit Zoom) 

Samstag, 13. August 2022 / 15-17 Uhr 

Sonntag, 14. August 2022 / 12-14 Uhr 

B) Freitag, 11. November 2022 / 16-18 Uhr (Donnerstag um 19 Uhr ist ein Test mit Zoom) 

Samstag, 12. November 2022 / 15-17 Uhr 

Sonntag, 13. November 2022 / 12-14 Uhr 

 

Technik-Test 

Wir bieten am Tag vor der Schreib-Werkstatt immer einen Test mit Zoom an. 

Dann muss man sich bei der Schreib-Werkstatt nicht mehr mit der Technik beschäftigen. 

 

Noch Fragen? 
Anne Willeke 
Telefon: 0211/64004-17 
E-Mail: anne.willeke@bvkm.de 

 

... Weitere Information zur Fritz & Frida Schreib-Werkstatt
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30. April 2022 in Düsseldorf  

 
 

Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit sportlicher Energie und laden herzlich zum Boccia-
Qualifikationsturnier zu den 18. Deutschen Boccia-Meisterschaften nach Düsseldorf ein. Das 
Qualifikationsturnier findet am 30. April 2022 in der Sporthalle der Hulda-Pankok-
Gesamtschule (Brinckmannstr. 16, 40225 Düsseldorf) statt.  

Die Einladung richtet sich sowohl an Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen, die schon 
seit längerer Zeit an den Deutschen Boccia-Meisterschaften teilnehmen, als auch an solche, 
die bisher noch nie daran teilgenommen haben. Zuschauer:innen sind ebenfalls herzlich 
willkommen!w 

Boccia ist besonders für Menschen geeignet, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Es 
bietet vor allem Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen die Möglichkeit, sich 
sportlich zu betätigen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Boccia ist ein ideales Spiel für 
Sportvereine, Schulen und andere Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. 

Wir wenden bei unseren Meisterschaften die Regeln von World Boccia an, die auch bei den 
Paralympics gelten. Danach dürfen nur Menschen mit Schwerstbehinderung teilnehmen, die 
einen Rollstuhl benutzen und die über einen geringen funktionalen Bewegungsumfang 
verfügen. Eingeladen sind in erster Linie Menschen mit schwerer bzw. mittlerer Spastik 
und/oder Athetose. Zur Teilnahme berechtigt sind darüber hinaus Menschen mit anderen 
Behinderungsarten, die sich in geringer Kraft und Koordinationsproblemen äußern, wie zum 
Beispiel: Friedreich-Ataxie, Muskeldystrophie, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Spina bifida, 
Multiple Sklerose oder Querschnittlähmung ab C 5 aufwärts. 
 
Interesse geweckt? Dann melden Sie sich zum Qualifikationsturnier am 30. April 2022 in 
Düsseldorf an. Anmeldeformulare finden Sie unter: 
https://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/  
Oder kommen Sie als Zuschauer:in einfach vorbei! 
 
Weiterführende Informationen zum paralympischen Boccia finden Sie auf unserer Homepage 
unter folgendem Link: https://bvkm.de/unsere-themen/selbstbestimmtes_leben/#boccia 
 
Kontakt: Sven Reitemeyer / sven.reitemeyer@bvkm.de / Tel.: 0211. 64004-13 

Qualifikationsturnier 
für die 18. Deutschen Boccia-Meisterschaften 2022 
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Save the date – Neuer Termin! 
Dritte Plattform Jugend 
18. bis 20. Mai 2022 // Hannover oder online 

 

Gute Jugendarbeit macht sich nicht von selbst. Mit einem jährlichen 
Austauschtreffen geben wir deshalb den Mitgliedsorganisationen des 
bvkm die Möglichkeit, sich zu vernetzen und sich Anregungen für die 
eigene Arbeit zu holen. 

Folgende zwei Themen stehen für das nächste Treffen auf dem Programm: 

• Inklusion durch Kooperation 
U. a. erzählen Birgit Conrad und Sebastian Beitz vom vkm Hamm vom 
inklusiven Zeltlager mit den Pfadfinder:innen der DPSG. 

• Unterstützte Kommunikation erleben  
Mit Britta und Lennart Godow (Gesellschaft für Unterstützte 
Kommunikation e. V.) und viel Anschauungsmaterial wird Unterstützte 
Kommunikation erfahrbar. 

Bei allen Themen wird es anschaulich, um Impulse zum Nachmachen 
mitzunehmen. Deshalb planen wir außerdem einen „Klassenausflug“ sowie einen 
sportlichen „Praxistest“. 

Nicht fehlen darf der gemeinsame Ausblick auf die nächste „Plattform Jugend“ 
und darauf, was dann Thema sein soll.  

Diese Veranstaltung sollte ursprünglich im Januar stattfinden, wurde aber 
coronabedingt verschoben. Wir hoffen, dass sie im Mai in Präsenz stattfinden 
kann. 

Weitere Infos folgen. 

Die Veranstaltung wird gefördert durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes 
(KJP). 

Kontakt: Lisa Eisenbarth, lisa.eisenbarth@bvkm.de, 02 11/64 00 4-27 
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Mitmacherinnen gesucht!
Bei der nächsten Ausgabe der Mimmi zum The-
ma „Sport und Bewegung“ einfach mitschreiben

Für die nächste Ausgabe der „Mimmi“ wer-
den wieder Mitmacherinnen zwischen 11 
und 25 Jahren gesucht. Mitmachen können 

sowohl einzelene Personen als auch Mädchen- 
oder Frauengruppen. Neu in diesem Jahr: Die 
Schreibwerkstatt zur Mimmi, bei der unsere 
Referentinnen mit Euch gemeinsam Texte erar-
beiten. 

Thema Sport und Bewegung
Thematisch wird es in der nächsten Ausgabe 
der Mimmi richtig aktiv, denn es geht um das 
Thema „Bewegung und Sport“. Wie bewegt Ihr 
Euch am liebsten? Macht Ihr Sport? Oder seid 
Ihr Sport-Fans und findet eine Sportlerin oder 
einen Sportler besonders toll? Habt ihr schon 
einmal E-Sports ausprobiert? Wenn ja, was 
macht Euch daran so viel Spaß? Oder tanzt ihr 
genre? Allein oder mit anderen? Oder gehört ihr 
vielleicht zu den Mädchen und jungen Frauen, 
die sich gerne draußen in der Natur bewegnen, 
was sind dabei die schönsten Orte, an denen 
ihr jemals wart? Vielleicht habe ihr auch eine 

Lieblingsstrecke, die ihr jeden Tag gerne zu-
rücklegt. Schreibt uns in Texten, Fotos und Fo-
tostorys, wie Ihr Euch gerne bewegt, wo ihr un-
terwegs seid oder was Euch als Fan begeistert. 

Redaktionsschluss für alle die, allein oder mit 
ihrer Gruppe an der Mimmi mitschreiben wol-
len, ist der 25. März 2022. Texte und Fotos bitte 
an mimmi@bvkm.de oder auf dem Postweg an: 
bvkm – Redaktion Mimmi, Brehmstr. 5-7, 40239 
Düsseldorf.

Neu: Die Mimmi-Schreibwerkstatt
Für alle Mädchen und jungen Frauen, die lieber 
zusammen mit anderen Schreiben oder ger-
ne etwas Unterstützung haben möchten, bie-
ten wir zu dieser Ausgabe erstmals auch eine 
Schreibwerkstatt an, die. Sie findet online über 
Zoom vom 11. bis 13. März statt.

Den Fragebogen zur Mimmi und die Anmeldung 
zur Schreibwerkstatt gibt es auf den nächsten 
Seiten oder auf  www.bvkm.de. 
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Liebe Mädchen und junge Frauen!  

 

Das Thema der nächsten Mimmi lautet: 

„Sport und Bewegung“ 

Auf ganz unterschiedliche Art und Weise bewegen wir uns jeden 
Tag. Ob mit oder ohne Hilfsmittel, ob von A nach B zu kommen 
oder aus Spaß beim Sport. Bewegung ist wichtig für uns. In der nächsten Mimmi wollen wir von 
Euch hören, wie und wo Ihr Euch bewegt oder Sport macht. Seid Ihr Sport-Fans oder selber 
Sportlerinnen oder habt Ihr tolle Ideen oder Tipps für Bewegung im Alltag? Erzählt in der Mimmi 
von Euren Erlebnissen und Geschichten rund um das Thema „Sport und Bewegung“. 

Hier unsere Fragen: 

1. Wie bewegst Du Dich am liebsten? 

2. Bewegst Du Dich gerne draußen? 

3. Wie bewegst Du Dich im Alltag fort? 

a. Nutzt Du einen Rollstuhl und bist vor allem damit unterwegs? 

b. Bist Du Fußgängerin und gehst Du gerne zu Fuß? 

c. Nutzt Du etwas anderes, um Dich zu bewegen? 

4. Wenn Du noch zur Schule gehst, machst Du dort Sport? 

a. Welchen Sport macht Ihr in der Schule? 

b. Gefällt Dir der Sport in der Schule? 

5. Übst Du eine bestimmte Sportart aus?  

a. Wenn ja, welche? 

b. Wie oft in der Woche machst Du Sport?  

6. Wo machst Du Sport? 

a. In der Schule? 

b. In der Freizeit? 

c. Auf der Arbeit? 

d. Anderswo? 

7. Bist Du in einem Sportverein oder einer Gruppe aktiv? 

Jetzt mitmachen! 

Einsendeschluss: 25.03.2022 
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8. Machst Du allein Sport? 

9. Macht Dir Sport alleine oder in der Gruppe mehr Spaß oder ist das egal? 

10. Wie fühlst Du Dich nach dem Sport? 

11. Was brauchst Du, um Dich gut bewegen zu können oder Sport zu machen? 

12. Welche Sportart würdest Du gerne einmal ausprobieren? 

13. Treibst Du Sport am Computer (E-Sport)?  

a. Welchen Sport machst Du dort am liebsten?  

14. Guckst Du gerne beim Sport zu? 

a. Guckst Du Sport im Fernsehen? 

b. Guckst Du Sport z.B. im Stadion? 

15. Bist Du Fan einer bestimmten Sportart? 

16. Bist Du Fan eines bestimmten Sportvereins? 

17. Bist Du Fan einer bestimmten Sportlerin oder eines Sportlers? 

a. Was bewunderst Du an ihr oder ihm besonders? 

 

Sendet die Antworten auf den Fragebogen oder Euren Beitrag bis 25.3.2022 einfach per Mail 
oder Post an die Redaktion der Mimmi. Ihr habt noch Fragen? Dann meldet Euch gerne. 

 

Kontaktadresse: 

E-Mail: mimmi@bvkm.de 

Post: bvkm – Redaktion Mimmi 
 Brehmstr. 5-7 
 40239 Düsseldorf 

Herzliche Grüße 

 

Eure Susanne Ellert 
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MIMMI 
Schreib-Werkstatt 
zum Mitmachen 
 
Die „Mimmi“ ist eine Zeitschrift. 

Gemeinsam möchten wir an der Zeitschrift arbeiten.  

Wegen des Corona-Virus schreiben alle von zu Hause aus. 

Eine Schreib-Werkstatt ist immer drei Tage lang: 

Wir treffen uns am Freitag, Samstag, Sonntag am Computer.  

Wir überlegen, welche Themen interessant sind.  

Wir machen kleine Übungen zum Schreiben. 

Jede und jeder kann dann selbst daran weitermachen. 

Wer ohne Computer mitmachen möchte, kann die Übungen 
als Brief bekommen und uns die Texte nachher schicken. 

Die Teilnahme kostet nichts. 

 
 
TERMIN 
 
11.-13. März 2022 
 
 
 
 
 
 
Leitung: Paloma Olszowka, 
Katrin Mende, Anja Reetz 
 

Anmeldung 

Bitte melden dich bis 
zwei Wochen vor dem 
Termin an.  
Ihr erhaltet danach eine 
Bestätigung. 

 

Veranstalter 

Bundesverband für 
körper- und 
mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. 
Brehmstr. 5-7 
40239 Düsseldorf 

www.bvkm.de 
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Mitmachen mit dem Computer 

Wir treffen uns mit dem Programm „Zoom“. 

Ihr bekommen von uns eine Anleitung in Leichter Sprache.  

Wer Hilfe braucht, kann jemanden fragen:  

Familie, Freunde, Betreuer oder Betreuerin... 

Und sonst meldet Euch bei uns! 

 

Termine 

Freitag, 11. März 2022 / 16-18 Uhr (Donnerstag um 19 Uhr ist ein Test mit Zoom) 

Samstag, 12. März 2022 / 15-17 Uhr 

Sonntag, 13. März 2022 / 12-14 Uhr 

 

Technik-Test 

Wir bieten am Tag vor der Schreib-Werkstatt immer einen Test mit Zoom an. 

Dann muss man sich bei der Schreib-Werkstatt nicht mehr mit der Technik beschäftigen. 

 

Noch Fragen? 

Susanne Ellert 
Telefon: 0211/64004-21 
E-Mail: Mimmi@bvkm.de 
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Dr. Anna Zuleger, 
Dr. Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)

Leben pur – Schmerzen
bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Schmerzen sind für Menschen mit Komplexer 
Behinderung oft ein leidiger täglicher Begleiter. 
Meist können die Personen den physisch emp-
fundenen Schmerz weder verbal noch nonver-
bal verständlich kommunizieren, wodurch der 
Schmerz vom Umfeld oft nicht wahrgenommen 
wird. 
Frustration, aggressives Verhalten und tiefe 
seelische Schmerzen können eine Folge sein.
In zahlreichen Fachartikeln wird das Thema 
Schmerzen bei Menschen mit Komplexer Be-
hinderung sowohl aus medizinischer und the-
rapeutischer als auch pädagogischer sowie 
ethisch-philosophischer Perspektive beleuchtet 
und mit einer starken praktischen Ausrichtung 
aufgearbeitet. 
Das Buch stellt die Dimensionen des Schmerzes 
sowie den Ansatz einer Palliativen Pädagogik 
dar, geht auf die Grundlagen der Schmerzphy-

Bestellschein

siologie, die ärztliche Diagnostik und die Grundla-
gen der Schmerztherapie ein, stellt Konzepte zur 
kommunikativen Wahrnehmung von Schmerzen 
und zur Begegnung des Schmerzes bei Menschen 
mit Komplexer Behinderung vor und klärt rechtli-
che Fragestellungen zu diesem Thema. 

2021
ISBN: 978-3-945771-23-5
17,40 Euro (Mitglieder: 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Weitere Bücher finden Sie im Internet unter www.verlag.bvkm.de

 Ich möchte das Buch „Leben pur – Schmerzen“ bestellen. Anzahl: ___

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

Bestellung

Nachname, Vorname

Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Mitglied im bvkm Ja Nein
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Michael Schoo, 
Christopher Mihajlovic

Sport, Spiel und Bewegung
für Menschen mit mehrfachen Behinderungen

Sport, Spiel und Bewegung machen Spaß und 
wirken entwicklungsfördernd. Dies ist unab-
hängig davon, ob die sportliche Betätigung im 
schulischen oder außerschulischen Bereich 
stattfindet. Ebenso spielen die individuellen Vo-
raussetzungen keine Rolle. Auch Menschen mit 
Behinderungen wollen sportliche Inhalte ken-
nenlernen und erproben. 

Das Buch zeigt Möglichkeiten des Sporttrei-
bens in den verschiedenen Lebensbereichen 
für Menschen mit mehrfachen und schweren 
Behinderungen auf. Es stellt sowohl die metho-
disch-didaktischen Grundlagen der Gestaltung 
von Sport- und Übungsstunden vor als auch das 
Potenzial des Sports im Sinne der Teilhabe. Im 
praktischen Teil werden viele Sport- und Bewe-
gungsarten aus unterschiedlichen Bereichen 

Weitere Bücher aus dem verlag selbstbestimmtes leben finden Sie unter https://verlag.bvkm.de

Bestellschein

vorgestellt und Konzepte aus den Bereichen 
Schule, Verein und Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung mitgegeben. 

2021
ISBN: 978-3-945771-25-9
17,40 Euro (Mitglieder: ca. 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

 Ich möchte das Buch „Sport, Spiel und Bewegung“ bestellen. Anzahl: ___

Bestellung

Nachname, Vorname

Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Mitglied im bvkm Ja Nein
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Barbara Fornefeld (Hrsg.)

Teil ¬ sein & Teil ¬ haben® 
Wünschen – Gestalten – Leben
Wissenswertes zur Teilhabeorientierten 
Lebensbegleitung Erwachsener 

Das neue Buch von Barbara Fornefeld stellt die 
Teilhabeorientierte Lebensbegleitung Erwach-
sener mit Komplexer Behinderung in den Mit-
telpunkt. Es wendet sich an Mitarbeitende in 
Einrichtungen, Studierende und alle, die eine 
Verbesserung der Lebensqualität von Menschen 
mit Komplexer Behinderung und der Arbeitszu-
friedenheit der sie begleitenden Fachkräfte er-
reichen wollen.
Erwachsene mit Komplexer Behinderung können 
Teilhabe verwirklichen, wenn ihre Bedürfnisse 
und Wünsche wahr- und ernstgenommen wer-
den. Das will die Teihabeorientierte Lebensbe-
gleitung erreichen. Das Buch zeigt an einer Fülle 
von Beispielen und Anregungen, wie Teilhabe in 
den Lebensfeldern Wohnen, Arbeiten und Frei-
zeit gelingen kann. Es stellt aber auch dar, dass 
Teilhabe nur im Miteinander funktionieren kann, 

Weitere Bücher aus dem verlag selbstbestimmtes leben finden Sie unter https://verlag.bvkm.de

Bestellschein

wenn sowohl auf die Bedürfnisse der Menschen 
mit Komplexer Behinderung als auch auf die Be-
dürfnisse der sie begleitenden Fachkräfte aus 
pflegerischen und pädagogischen Berufen ge-
schaut wird.
2021
ISBN: 978-3-945771-26-6
18,90 Euro (Mitglieder: ca. 12 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

 Ich möchte das Buch „Teil ¬ sein & Teil ¬ haben®“ bestellen. Anzahl: ___

Bestellung

Nachname, Vorname

Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Mitglied im bvkm Ja Nein
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Dr. phil. Anna Jerosenko, 
Dr. Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)

Leben pur – Digitalisierung
und Menschen mit Komplexer Behinderung

Digitale Tools umgeben uns alle und haben un-
ser Alltagsleben tief durchdrungen. Ob Kom-
munizieren, Einkaufen, gesund bleiben oder 
Essen gehen – überall benutzen wir Apps, So-
cial Media, Smartphones, Tablets, die unser 
Leben leichter und entspannter machen. Doch 
immer noch wird Menschen mit Komplexer Be-
hinderung der Umgang mit digitalen Tools nicht 
zugetraut. Doch längst hat sich unsere Gesell-
schaft für die Digitalisierung auf allen Ebenen 
entschieden – ein Grund mehr, Menschen mit 
Komplexer Behinderung die Teilhabe an dieser 
rasanten Entwicklung zu ermöglichen. 

In zahlreichen Fachartikeln aus technologi-
scher, pflegerischer, pädagogischer und medi-
zinisch-therapeutischer Perspektive wird das 
Thema Digitalisierung bei Menschen mit Kom-
plexer Behinderung aufgearbeitet. Das Buch 

Bestellschein

stellt die Dimensionen und Prinzipien der Digi-
talisierung dar, deren Anwendungsbereiche im 
täglichen Leben von Menschen mit Komplexer 
Behinderung, stellt verschiedene digitale Tools 
und neuste Entwicklungen vor und diskutiert die 
ethischen Fragen der Digitalisierung.

ISBN: 978-3-945771-27-3
ca. 17,40 Euro (Mitglieder: ca. 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Weitere Bücher aus dem verlag selbstbestimmtes leben finden Sie unter https://verlag.bvkm.de

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

 Ich möchte das Buch „Leben pur – Digitalisierung“ bestellen. Anzahl: ___

Bestellung

Nachname, Vorname

Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Mitglied im bvkm Ja Nein
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ICH SELBST? BESTIMMT!
Selbstbestimmtes Wohnen mit hohem  
Unterstützungsbedarf

Wenn der Auszug aus dem Elternhaus bevor-
steht, stehen Menschen mit Behinderung und 
ihre Eltern vor besonderen Herausforderungen: 
Barrierefreier Wohnraum muss gefunden, das 
richtige Unterstützungssetting organisiert und 
die Ablösung gestaltet werden. Das Projekt 
„Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ wurde vom 
Landesverband für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung NRW e.V. initiiert, um 
Menschen mit Behinderung und ihre Eltern in 
der Lebensphase des Auszugs zu begleiten und 
zu unterstützen. 

Ausgehend von den Projekterfahrungen infor-
miert das Buch mit Fachbeiträgen zu Themen 
rund ums Wohnen, wie dem Erwachsenwerden, 
dem technikunterstützten Wohnen und der Ab-
lösung aus dem Elternhaus. Gleichzeitig bietet 
es durch Praxisbeispiele konkrete Anregungen, 
wie das selbstbestimmte und selbstständige 

Weitere Bücher finden Sie im Internet unter www.bvkm.de → Bücher und Broschüren

□ Ich möchte das Buch „Ich Selbst? Bestimmt!“ vorbestellen. Anzahl: ___

Bestellschein

Nachname, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail-Adresse
Mitglied im bvkm □  Ja                          □  Nein

Wohnen von Menschen mit Behinderung realisiert 
werden kann.

ISBN: 978-3-945771-24-2
17,40 Euro (Mitglieder: 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

Bestellung
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ICH SELBST? BESTIMMT!
Das Praxishandbuch

Wenn der Auszug aus dem Elternhaus bevor-
steht, stehen Menschen mit Behinderung und 
ihre Eltern vor ganz besonderen Herausforde-
rungen. Das „Praxishandbuch Ich selbst? Be-
stimmt!“ enthält zahlreiche Anregungen und 
Praxisbeispiele zur Durchführung einer Wohn-
vorbereitung. Es richtet sich an Fachkräfte und 
alldiejenigen, die Menschen mit Behinderung 
und ihre Angehörigen mit dem Angebot einer 
Wohnvorbereitung unterstützen möchten. Ne-
ben konkreten Umsetzungsideen der einzelnen 
Themenbereiche einer Wohnvorbereitung (sog. 
Module), bietet das Handbuch konkrete Arbeits-
materialien für die Praxis wie Arbeitsblätter in 
Leichter Sprache zu unterschiedlichen Wohn-
formen, Checklisten für die Erstellung eines Ge-
sundheits-Ich-Buches u.v.m.
 
Das neu erschienene Praxishandbuch ist die 
ideale Ergänzung zum Buch „Ich selbst? – Be-
stimmt! – Selbstbestimmt Wohnen mit hohem 

Weitere Bücher finden Sie im Internet unter www.verlag.bvkm.de

Bestellschein

Unterstützungsbedarf“; kann aber auch unabhän-
gig vom ersten Buch genutzt werden.

ISBN: 978-3-945771-28-0
9,90 Euro (Mitglieder: 6 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., verlag selbstbestimmtes leben, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20, versand@bvkm.de, www.bvkm.de

□ Ich möchte das Buch „Praxishandbuch – Ich Selbst? Bestimmt!“ vorbestellen. Anzahl: ___

Nachname, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail-Adresse
Mitglied im bvkm □  Ja                          □  Nein

Bestellung
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Bestellung

Willkommensmappen  
zur Weitergabe an Familien mit behinderten 
Kindern/Angehörigen

Zur Weitergabe möchten wir gern  
kostenlose Willkommensmappen bestellen:

□ 2 Exemplare

□ 5 Exemplare

□ 10 Exemplare

Einrichtung/Organisation

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse oder Telefon-
nummer für evtl. Rückfragen

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax an: 0211/64004-20 oder mailen Sie Ihre Bestel-
lung an info@bvkm.de
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